
Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
 
 

Einladung 
 
Ich lade Sie zu einer Sitzung des Rates am Dienstag, dem 30.09.2014, um 17:00 Uhr ein. 
Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß 1 statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 
1 Verpflichtung von Ratsmitgliedern    

2 Ehrung ausgeschiedener Ratsmitglieder    

3 Fragestunde für Einwohner    

4 Neubesetzung von Ausschüssen 

hier: Betriebsausschuss "Freizeitbad" 

RB/2578/2014 

5 Gesamtabschluss 2011 FB I/2527/2014 

6 Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Erteilung des Bestäti-

gungsvermerkes 

FB I/2529/2014 

7 Behandlung des Jahresfehlbetrages 2013 FB I/2530/2014 

8 Änderung des Stellenplanes 2014 FB I/2569/2014 

9 Kenntnisnahme über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-

zahlungen 

FB I/2566/2014 

10 Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 125.000 EUR bei 

Investitionsobjekt 5.000436.700.300  für die Sanierung des Feuerwehr-

gerätehauses Neuenherweg. 

FB I/2532/2014 

11 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 

- Überplanmäßige Aufwendungen für die Einrichtung des Übergangs-

heimes 

FB I/2579/2014 

12 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 

- Überplanmäßiger Aufwand für Krankenhilfe (AsylbLG) 

FB I/2576/2014 

13 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 

- Überplanmäßige Aufwendungen nach dem AsylbLG 

FB I/2580/2014 

14 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 FB I/2581/2014 
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- Überplanmäßige Aufwendungen  Erwerb geringwertige Wirtschaftsgü-

ter Übergangsheim 

15 Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 FB I/2250/2014 

16 Beschluss über die Gültigkeit der Bürgermeister- und Kommunalwahl 

2014 

FB II/2263/2014 

17 Aufstellungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan 32 "Sudetenland-

straße" 

FB III/2220/2014 

18 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 6. Änderung Bebauungsplan 44A 

"Käfernberg" 

FB III/2218/2014 

19 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan 69 

"Blumenstraße" 

FB III/2219/2014 

20 Beitrittsbeschluss 3. Änderung des Flächennutzungsplanes "Hammer-

stein" 

FB III/2564/2014 

21 Anfrage der FDP-Fraktion vom 05.07.2014 

Situation der Altstadt 

FB III/2255/2014 

22 Antrag der CDU-Fraktion 12.09.2014 - Bau eines Kreisverkehrs in Ko-

beshofen/Westenbrücke 

FB III/2577/2014 

23 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 

GO NRW 

FB I/2568/2014 

2 Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 

GO NRW 

FB I/2571/2014 

3 Personalangelegenheit FB I/2567/2014 

4 Anpassung der Aufwandsentschädigung für die erweiterte Wehrführung FB II/2563/2014 

5 Mitteilungen und Anfragen    

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_______________________ 
Bürgermeister Dietmar Persian 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Ratsbüro 
Sachbearbeiter: Torsten Kemper 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 16.09.2014 
Vorlage RB/2578/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Neubesetzung von Ausschüssen 
hier: Betriebsausschuss "Freizeitbad" 
 

Beschlussentwurf: 
Die Ratsmitglieder beschließen, auf Vorschlag der CDU-Fraktion Herrn Pascal Ullrich zum 
Mitglied im Betriebsausschuss „Freizeitbad“ zu bestellen. 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
Herr Andreas Winkelmann (CDU) hat seinen Sitz im Betriebsausschuss „Freizeitbad“ nieder-
gelegt. 
 
Gem. § 50 Abs. 3 Satz 7 der Gemeindeordnung NRW (GO) bestimmt der Rat auf Vorschlag 
der Fraktion, der das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, eine/n 
Nachfolger/in. Die CDU-Fraktion hat Herrn Pascal Ullrich als Nachfolger für den 
Betriebsausschuss vorgeschlagen. 
 
Der Bürgermeister ist bei den Abstimmungen zur Ausschussbesetzung gem. § 40 Absatz 2 
GO nicht stimmberechtigt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 
Anlagen: 
Schreiben der CDU-Fraktion vom 12.09.2014 

Ö  4
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Postfach 100109 
42490 Hückeswagen Internet: www.cdu-hueckeswagen.de

Bankverbindungen: 
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen  
Konto-Nr.: 34 104 315 (BLZ 340 513 50)

Fraktionsvorsitzender: !
Christian Schütte 

Jung-Stilling-Straße 70 

42499 Hückeswagen  !
Tel.: 02192 93 26 46 

Fax: 02192 93 26 47 

E-Mail: chrs@jss70.de 

!
Stadtratsfraktion

!
!!!

Änderung in der Ausschussbesetzung Betriebsausschuss „Freizeitbad“ 
die CDU-Fraktion betreffend 

!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Persian, !
die CDU-Fraktion möchte einen neuen sachkundigen Bürger für den Betriebsausschuss „Frei-
zeitbad“ benennen. Herr Andreas Winkelmann wird dafür seinen Platz im Betriebsausschuss zur 
Verfügung stellen. !
Als neuen sachkundigen Bürger benennt die CDU Fraktion hiermit Herrn Pascal Ullrich für den 
oben genannten Ausschuss. Nachfolgend seine Daten: !!
Pascal Ullrich 
Kölner Straße 83 
42499 Hückeswagen !
* 09.08.1982 !
Telefon privat: 92 50 386 
Mobil:  0176 / 49 86 83 81 
E-Mail:  pascal.ullrich@gmx.de !!!
Mit freundlichen Grüßen ! !

Cornelia Päper 
Fraktionsgeschäftsführerin 
CDU Fraktion

CDU-Fraktion  -  42490 Hückeswagen

Herrn 
Bürgermeister Dietmar Persian 
Auf’m Schloss 1 !
42499 Hückeswagen

12. September 2014

Ö  4
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter: Christian Potthoff 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.08.2014 
Vorlage FB I/2527/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Gesamtabschluss 2011 
 

Beschlussentwurf: 
1. Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt 
 

die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes inhaltsgleich mit dem Be-
stätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH vom 
18.03.2014 im Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 
2011 und des Gesamtlageberichtes zum Haushaltsjahr 2011. 
 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt 
 

a) die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2011 mit einem Gesamt-Jahresüberschuss in 
Höhe von 5.155.989,94 €; 

b)  dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rechnungsprüfungsausschuss 11.09.2014 nicht öffentlich 
Rat 30.09.2014 nicht öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 116 GO NRW haben die Gemeinden in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstich-
tag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung aufzustellen. Er besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung und 
dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. 
 
Der Gesamtabschluss soll einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzgesamtlage der Stadt und deren Beteiligungen verschaffen, mit dem auch ein haushalts-
wirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der gesamten jahresbezogenen Tätigkeit der Gemeinde 
darzustellen ist. Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Vorgaben ist dem gemeindlichen 
Jahresabschluss die „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ zu Grunde zu legen. 
 
Zur Herstellung der „wirtschaftlichen Einheit“ zwischen den in den Gesamtabschluss einbe-
zogenen verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und der Kernverwaltung bedarf 

Ö  5
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es der einheitlichen Anwendung von Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisregeln sowie der Ab-
grenzung und Eliminierung „konzerninterner“ Beziehungen. Die Aufbereitung und Lieferung 
der Daten aus den Abschlüssen der konsolidierten Tochterunternehmen sind in der vom Rat 
der Stadt am 14.12.2012 beschlossenen Gesamtabschlussrichtlinie geregelt. 
 
Der vorliegende Gesamtabschluss der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31. Dezember 2011 
schließt mit einem Gesamt-Jahresüberschuss in Höhe von 5.155.989,94 € ab. Die Bilanzsum-
me beläuft sich auf 136.434.074,82 €.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2011 der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes, Reichshof, bedient. Die Prüfung hat zu 
keinen wesentlichen Einwendungen geführt, so dass mit Datum vom 18.03.2014 der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. Auf den vorliegenden Prüfbericht sowie auf die 
Erläuterungen in der Sitzung wird verwiesen. 
 
Vor dem dargestellten Hintergrund bestehen keine Bedenken, den von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Weber & Thönes erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk inhalts-
gleich zu übernehmen sowie dem Rat zu empfehlen,  die Bestätigung des Gesamtabschlusses 
2011 zu beschließen und dem Bürgermeister Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Christian Potthoff 
 
Anlagen: 
 
Prüfungsbericht Gesamtabschluss 2011 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter: Christian Potthoff 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.08.2014 
Vorlage FB I/2529/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Erteilung des 
Bestätigungsvermerkes 
 

Beschlussentwurf: 
1. Der Ausschuss empfiehlt / der Rat beschließt 

a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 3.091.830,09  €; 

b) dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt. 
 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt 
die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes inhaltsgleich mit dem Be-
stätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH vom 
13.06.2014 im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2013 und des Lageberichtes zum Haushaltsjahr 2013. 

 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rechnungsprüfungsausschuss 11.09.2014 nicht öffentlich 
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
Auf den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH, der 
allen Ratsmitgliedern vorliegt, wird verwiesen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Christian Potthoff 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter: Christian Potthoff 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.08.2014 
Vorlage FB I/2530/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Behandlung des Jahresfehlbetrages 2013 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt / der Rat beschließt, den Fehlbetrag in Höhe von 
3.091.830,09 € des Jahres 2013 der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rechnungsprüfungsausschuss 11.09.2014 nicht öffentlich 
Rat 30.09.2014 nicht öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Inhaltlich wird auf den Tagesordnungspunkt "Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und 
Erteilung des Bestätigungsvermerkes" verwiesen. 
 
Der Bestand der Ausgleichsrücklage weist nach der Entnahme von 3.091.830,09 € einen Sal-
do von 2.765.316,24 € aus. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Christian Potthoff 

Ö  7
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter/in: Norbert Pätzold 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 11.09.2014 
Vorlage FB I/2569/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Änderung des Stellenplanes 2014 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat beschließt, dass eine Vollzeitstelle für einen tariflich Beschäftigten im Produktbe-
reich 11 – Innere Verwaltung – unter der Kostenstelle 110130 – Finanzbuchhaltung – von 
bisher Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben wird. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund einer durchgeführten Neubewertung besteht die Notwendigkeit, dass eine entspre-
chende Stellenplanänderung für das Jahr 2014 vorgenommen wird. 
 
Nähere Informationen, insbesondere zu der betreffenden Stelle, wurden im nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.09.2014 gegeben. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die geplante personalwirtschaftliche Maßnahme wird durch das Personalkostenbudget aufge-
fangen. 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

Ö  8
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  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Norbert Pätzold 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter/in: Irina Sohn 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 04.09.2014 
Vorlage FB I/2566/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Kenntnisnahme über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat nimmt die durch den Kämmerer bzw. dessen Vertreter gem. § 83 Abs. 1 GO NW in 
Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung genehmigten Haushaltsüberschreitungen zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung wurden die folgen-
den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer 
bzw. dessen Vertreter genehmigt: 
 
 Konto KSt. / Prod. / 

Auft. / Inv. 
Bezeichnung FB Bisher 

verfügbar 
EUR 

Mehrbedarf 
 

EUR 
1 782100 5.000147.715.006 Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen / 
GIS Erweiterung 

III  
 

0,00 2.200,00
2 543900 130230 Andere sonstige Geschäfts-

aufwendungen / Verkehrs- 
und Grünflächen 

III  
 

0,00 4.950,00
3 529100 1.42.01.02 Sonstige Sach- und Dienst-

leistungen / Kleingolfanla-
ge (Jugendtreff) 

II  
 

0,00 743,10
4 551100 1.11.06.40.01 Zinsen Bund / Verrechnung 

Allgemein- HEG 
I  

0,00 1.050,00

Ö  9
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 Konto KSt. / Prod. / 

Auft. / Inv. 
Bezeichnung FB Bisher 

verfügbar 
EUR 

Mehrbedarf 
 

EUR 
5 548400 1.11.06.40.01 Solidaritätszuschlag / Ver-

rechnung Allg. HEG 
I  

0,00 8.240,00
6 543900 130230 Andere sonstige Geschäfts-

aufwendungen / Verkehrs- 
und Grünflächen 

III  
 

0,00 1.800,00
7 548200 1.11.06.40.01 Körperschaftssteuer / Ver-

rechnung Allg. HEG 
I  

1.000,00 149.100,00
8 542800 1.31.01.01 Aufwendungen für ehren-

amtliche und sonstige Tä-
tigkeiten / Hilfe bei Behin-
derung und Pflegebedürf-
tigkeit 

II  
 
 
 

0,00 600,00
 
 
Erläuterungen: 
 
Zu 1: Die Erweiterung IP ALKIS Buch (Desktop) stellt in der Praxis eine notwendige 

Erweiterung des IP ALKIS Karte-Tools dar, in dem es bisher lediglich möglich 
war Eigentümer-Einzelabfragen durch Anklicken der einzelnen Grundstücke 
durchzuführen. Um jedoch mehrere Eigentümer von mehreren Grundstücken in 
einer Tabelle ausgeben zu können, war die neue Erweiterung notwendig. Ferner 
ermöglicht sie strukturierte Eigentümerabfragen auf Datenbankbasis. Um die 
durch die Stadt erworbenen Eigentümerdaten somit vollumfänglich nutzen zu 
können, war der Erwerb der Erweiterung IP ALKIS Buch (Desktop) notwendig. 
Die entsprechenden Mittel mussten außerplanmäßig bereitgestellt werden. 

 
Zu 2+6: Durch die überraschende Kündigung eines Mitarbeiters im Bereich Verkehr und 

Grünflächen wurde eine Ausschreibung der freiwerdenden Stelle notwendig. Um 
einen geeigneten Nachfolger zu finden, war eine überregionale Ausschreibung er-
forderlich. Aufgrund der nicht zufriedenstellenden Resonanz wurde die Stelle ein 
zweites Mal ausgeschrieben. Die Mittel waren aufgrund der Unvorhersehbarkeit 
nicht eingeplant 

 
Zu 3: Für die Betreuung des Minigolfplatzes durch das Jugendzentrum fallen monatlich 

Honorarkosten an. Aufgrund noch nicht vorliegender Erfahrungen zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 wurde hierfür seinerzeit kein Ansatz 
gebildet. In diesem Jahr bereits erzielte Mehrerträge  aus Eintrittsgeldern und 
dem Verkauf von Getränken und Eis wurden für Honorarkosten bereitgestellt. 

 
Zu 4, 5+7: Die Stadt Hückeswagen hält an der HEG eine Kommanditbeteiligung. Wenn die 

HEG Gewinne erwirtschaftet, muss die Stadt Hückeswagen auf den Steuerbilanz-
gewinn nach dem Körperschaftssteuergesetz Körperschaftssteuern und Solidari-
tätszuschlag bezahlen. Der relativ hohe Jahresüberschusses 2012 (rd. 400 T€) löst 
für die Schloss-Stadt Hückeswagen nun diese Steuerpflicht aus. Im städtischen 
Jahresabschluss 2012 wurde hierfür eine Rückstellung von rd. 63 T€ gebildet. 
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Mit der Festsetzung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlags für 
2012 in 2014 in Höhe von rd. 75 T€ wurden auch Vorauszahlungen für die Jahre 
2013 und 2014 in Höhe von jeweils rd. 74 T€ festgesetzt. Die Vorauszahlung für 
2013 ist aufgrund des Jahresergebnisses der Höhe nach angemessen. Für 2014 
kann dies noch nicht beurteilt werden. 

 
Die Steuerfestsetzungen in Höhe von insgesamt 223 T€ führen nach Auflösung 
der für 2012 gebildeten Rückstellung (63 T€) zu einer Verschlechterung der städ-
tischen Ergebnisrechnung 2014 in Höhe von 160 T€. 
 
Da bislang keine Vorauszahlungen vom Finanzamt festgesetzt wurden, waren im 
Haushalt entsprechende Mittel nicht veranschlagt und mussten außerplanmäßig 
durch den Kämmerer (gesetzliche Verpflichtung) bereitgestellt werden. 
 

Zu 8: Der Mehrbedarf im Bereich für ehrenamtliche Tätigkeiten ergibt sich, da der/die 
Behindertenbeauftragte eine Aufwandsentschädigung von mtl. 50 EUR erhält. 
Die Mittel waren auf dem entsprechenden Produkt nicht eingeplant. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Deckung der dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen erfolgt durch: 
 
Zu 1: Minderauszahlungen bei Kto. 782100, Inv.Obj.. 5.000266.700.100 „Abwicklung 

von Baumaßnahmen - Tiefbau / Wegebau Rundweg Bevertalsperre“. 
 
Zu 2+6: Minderaufwendungen bei Kto. 529100, Prod.. 154.17.01.02 „Sonstige Sach- und 

Dienstleistungen / Straßenreinigung - Winterdienst“ in Höhe von insgesamt 
5.300 EUR und bei Kto. 525600, Prod. 1.54.01.01 „Erstattung an verbundene Un-
ternehmen / Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen“ in Höhe von 
1.450 EUR. 

 
Zu 3: Mehrerträge bei Kto. 441100, Prod.. 1.42.01.02 „Verkauf / Kleingolfanlage“. 
 
Zu 4, 5+7: Mehrerträge bei Kto. 469100, Prod. 1.11.06.40.01 „Erträge aus Gewinnanteilen / 

Verrechnung Allgemein HEG“. 
 
Zu 8: Minderaufwendungen bei Kto. 529200, Prod. 1.21.07.01 „Verbandsumlage / Be-

rufskolleg“. 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Bernd Müller 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter/in: Irina Sohn 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.08.2014 
Vorlage FB I/2532/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 125.000 EUR bei 
Investitionsobjekt 5.000436.700.300  für die Sanierung des 
Feuerwehrgerätehauses Neuenherweg. 
 

Beschlussentwurf: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt/ der Rat beschließt die Bereitstellung außerplan-
mäßiger Mittel in Höhe von 125.000 EUR bei Investitionsobjekt 5.000436.700.300 für die 
Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neuenherweg. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss 16.09.2014 öffentlich 
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
Die Maßnahme war ursprünglich als Instandsetzung (konsumtiv) im Ergebnisplan mit Ge-
samtkosten in Höhe von 85.000 EUR eingeplant. Die Mittel wurden mit 45.000 EUR in 2013 
und mit 40.000 EUR in 2014 in Ansatz gebracht. 
 
Die Arbeiten erwiesen sich nunmehr als umfangreicher als geplant (neue Nachtspeicherhei-
zung, Verlegung von Sanitäreinrichtungen etc.). Es entstanden Gesamtkosten in Höhe von 
125.000 EUR, die in vollem Umfang im Haushaltsjahr 2014 angefallen sind. 
 
Nach einer erneuten Bewertung der durchgeführten Gesamtmaßnahme ist nunmehr von einer 
Investitionsmaßnahme auszugehen; dies wurde auch so mit dem derzeitigen Wirtschaftsprüfer 
abgestimmt. 
Hierfür ist es erforderlich, dass diese Investitionsmaßnahme durch den Rat beschlossen wird. 
Die Deckung erfolgt aus der vorhandenen allgemeinen Investitionspauschale. Gleichzeitig 
wird der Ergebnisplan um rd. 125.000 EUR entlastet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Deckung der außerplanmäßig bereit gestellten Mittel erfolgt aus der vorhandenen allge-
meinen Investitionspauschale. 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Irina Sohn 
 
 
 

67/131



Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiterin: Heike Otto 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 16.09.2014 
Vorlage FB I/2579/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 - 
Überplanmäßige Aufwendungen für die Einrichtung des Übergangsheimes 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat genehmigt die dringliche Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses gem. § 60 
Abs. 1 Satz 1 GO über die zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 12.000 € im Bereich 
der Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung des Übergangsheimes Scheideweg 
(Kto. 523600, Kostenstelle 11320). 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
Bereits im Mai wurde eine überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 3.000 € für die Einrich-
tung des Übergangsheimes bzw. des angemieteten Wohnraumes für Asylbewerber beantragt, 
so dass derzeit 3.300 € zur Verfügung stehen. Heute zeigt sich aber, dass die damals zugrunde 
liegende Prognose hinsichtlich der Neuzuweisungen zu gering war. Aktuell sind in 2014 be-
reits 37 Personen zugewiesen worden, d.h. derzeit leben ca. 64 Personen im Übergangsheim 
Scheideweg und in dem angemieteten städt. Wohnraum. Aufgrund der zu erwartenden weite-
ren Zuweisungen bis Ende des Jahres (geschätzt 21 Personen) werden die bisher veranschlag-
ten Mittel nicht ausreichen, so dass noch weitere 12.000 € (insgesamt 15.300 €) benötigt wer-
den. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neuenherweg ist nach einer Neubewertung der 
durchgeführten Arbeiten als Investition zu betrachten; somit stehen die hierfür im Ergebnis-
plan bereitgestellten Mittel in Höhe von 85.000€ wieder zur Verfügung und dienen zur De-
ckung der oben dargestellten Mehraufwendungen 
 
Beteiligte Fachbereiche: 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Heike Otto 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiterin: Heike Otto 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 15.09.2014 
Vorlage FB I/2576/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 - 
Überplanmäßiger Aufwand für Krankenhilfe (AsylbLG) 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat genehmigt die dringliche Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses gem. § 60 
Abs. 1 Satz 1 GO über die zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 1.000 € im Bereich 
der Krankenhilfe nach AsylbLG (Kto. 533810, Produkt 1.31.11.01). 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
In der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 sind Mittel in Höhe von 35.000 € für Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Krankheit eingeplant. Die Mittel dienen speziell für 
die Krankenhilfe im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Bereits im Mai wurde eine 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62.000 € (insgesamt somit 97.000 €) genehmigt. Auf 
Grund einer mit aktuellsten Zahlen erstellten Kalkulation des Fachbereichs II ergibt sich nun 
für das Haushaltsjahr 2014 ein Gesamtbedarf von 98.000 €, so dass noch weitere 1.000 € be-
nötigt werden.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neuenherweg ist nach einer Neubewertung der 
durchgeführten Arbeiten als Investition zu betrachten; somit stehen die hierfür im Ergebnis-
plan bereitgestellten Mittel in Höhe von 85.000€ wieder zur Verfügung und dienen zur De-
ckung der oben dargestellten Mehraufwendungen. 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Heike Otto 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiterin: Heike Otto 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 16.09.2014 
Vorlage FB I/2580/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 - 
Überplanmäßige Aufwendungen nach dem AsylbLG 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat genehmigt die dringliche Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses gem. § 60 
Abs. 1 Satz 1 GO über die zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 42.500 € im Bereich 
der Hilfen nach AsylbLG (Kto. 533800, Produkt 1.31.11.01). 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
In der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 sind Mittel in Höhe von 200.000 € für Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant. Die Mittel dienen zur Zahlung von gesetz-
lich vorgeschriebenen Regelsätzen sowie zur Anschaffung von Erstausstattungen. Bereits im 
Mai wurden durch die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe (133.000 €) insgesamt 
333.000 € zur Verfügung gestellt. 
In diesem Jahr wurden bereits 37 Personen zugewiesen, so dass derzeit rund 64 Personen 
Leistungen nach dem AsylbLG beziehen. Weitere Zuweisungen (ca. 21 Personen bis Ende 
2014) sind auch lt. Pressemitteilung des Innenministeriums zu erwarten. Damit reichen die 
bisher bereit gestellten Mittel nicht auch und es ergibt sich ein weiterer Bedarf von 42.500 € 
ergibt (insgesamt 375.500 €)  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neuenherweg ist nach einer Neubewertung der 
durchgeführten Arbeiten als Investition zu betrachten; somit stehen die hierfür im Ergebnis-
plan bereitgestellten Mittel in Höhe von 85.000€ wieder zur Verfügung und dienen zur De-
ckung der oben dargestellten Mehraufwendungen. 
 
Beteiligte Fachbereiche: 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Heike Otto 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiterin: Heike Otto 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 16.09.2014 
Vorlage FB I/2581/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 - 
Überplanmäßige Aufwendungen  Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 
Übergangsheim 
 

Beschlussentwurf: 
 
Der Rat genehmigt die dringliche Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses gem. § 60 
Abs. 1 Satz 1 GO über die zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 25.000 € im Bereich 
des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen / geringwertige Wirtschaftsgüter (Konto 
782700, Investitionsobjekt 5.000396.721.001). 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
In der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 sind Mittel in Höhe von 1.500 € für den Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen / Geringwertige Vermögensgegenstände eingeplant. Die 
Mittel dienen speziell für Einrichtung des Übergangsheimes bzw. des angemieteten Wohn-
raumes. Bereits im Mai wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 8.500 € (insgesamt 
somit 10.000 €) genehmigt. Auf Grund einer mit aktuellsten Zahlen erstellten Kalkulation des 
Fachbereichs II ergibt sich nun für das Haushaltsjahr 2014 ein Gesamtbedarf von 35.000 €, so 
dass noch weitere 25.000 € benötigt werden.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Deckung erfolgt durch den Einsatz der Investitionspauschale 5.000396.600.001. 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Heike Otto 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter/in: Bernd Müller 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 11.06.2014 
Vorlage FB I/2250/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat genehmigt den durch den Bürgermeister Dietmar Persian und das Ratsmitglied Chris-
tian Schütte am 02.06.2014 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 Go erfolgten Dringlichkeitsbeschluss, 
demzufolge auf die Geltendmachung des Schadens in Höhe von € 18.271,20 aus den CHF-
Digital-Swaps verzichtet wird 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit der Klage und der Berufungsbegründung hat die Stadt Hückeswagen die bislang per Sal-
do aus allen Swaps gezahlten € 1.375.707,02 eingeklagt. Das Landgericht hatte insoweit nur € 
1.357.435,82 zugesprochen. Dies entspricht den Schäden aus dem CHF-Plus-Swap und dem 
Digitalen Zinsumfeld-Swap. Der weitere Schaden von € 18.271,20 stammt (unter Anrechnung 
der Vorteile aus den übrigen Swaps) aus den CHF-Digital-Swaps. Insoweit hatte das Landge-
richt die Klage abgewiesen, weil es von Verjährung der Schadensersatzansprüche in Bezug 
auf ersten beiden CHF-Digital-Swaps ausging, da diese bereits im Jahr 2007 abgeschlossen 
wurden. Der Schaden aus den CHF-Digital-Swaps war sowohl von uns als auch von der EAA 
nur in saldierter Form angegeben worden. Das Landgericht hatte deshalb argumentiert, dass 
eine nähere Zuordnung des Schadens von € 18.271,20 nicht möglich sei, sodass insbesondere 
nicht ersichtlich sei, dass der Schaden aus dem dritten „unverjährten“ CHF-Digital-Swap aus 
dem Jahr 2009 resultiere. 
 
Das OLG argumentiert nun, wenn der Schaden aus dem dritten CHF-Digital-Swap stammen 
würde, könnte es die weiteren € 18.271,20 ohne weiteres zusprechen, weil dann jedenfalls 
keine Verjährung eingetreten ist. Wenn der Schaden hingegen aus den beiden ersten CHF-
Digital-Swaps stammen würde, käme eine Verjährung nach § 37a WpHG zumindest in Be-
tracht. Dies hinge dann davon ab, ob die WestLB ihre Beratungspflichten vorsätzlich oder 
fahrlässig verletzt habe. Insoweit sehe es – anders als das Landgericht – zwar die EAA be-
weisbelastet. Die EAA habe aber ausreichend Beweis angeboten. Wenn also der Schaden von 
€ 18.271,20 aus den beiden ersten CHF-Digital-Swaps stamme, müsse deswegen eine Be-
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weisaufnahme durch Vernehmung von Mitarbeitern der Rechtsabteilung der WestLB durch-
geführt werden.  
 
Eine nochmalige detaillierte Prüfung unsererseits kommt zu dem Ergebnis, dass der Schaden 
tatsächlich aus dem ersten der CHF-Digital-Swaps stammt. 
 
Danach stellte sich lt. unseren Rechtsanwälten die Frage, wie weiter verfahren werden soll: 
 
Wenn wir weiterhin mit der Berufung die volle Zahlung von € 1.375.707,02, also ein-
schließlich der € 18.271,20, fordern, wird das OLG einen weiteren Termin zur Beweis-
aufnahme ansetzen müssen. Dieser Beweisaufnahme bedarf sonst nicht. 
 
Es stellte sich danach die taktische Frage, ob wegen eines Betrags von € 18.271,20 ein weite-
rer Beweistermin unumgänglich gemacht werden soll. Ohne dieses Problem würde das OLG 
aller Voraussicht nach am 13.08.2014 bereits ein Urteil erlassen. Wenn der weitere Beweis-
termin vermieden werden soll, könnte dies dadurch erreicht werden, dass die Berufung in Hö-
he von € 18.271,20 „beseitigt“, unsererseits also insoweit nur noch eine Zahlung von € 
1.357.435,82 verlangt wird. 
 
Unsere Rechtsanwälte rieten zu einer solchen Lösung. Dem geringfügigen wirtschaftlichen 
Nachteil einer solchen Lösung steht der Vorteil einer voraussichtlich schneller rechtskräftigen 
Entscheidung und damit eines schnelleren Zuflusses der € 1.357.435,82 gegenüber. Hinzu 
kommt, dass der Teilbetrag, auf den verzichtet werden müsste, deutlich höhere Prozesszinsen 
gegenüber stehen. 
 
Nach Hinweis unserer Rechtsanwälte muss der Schriftsatz mit der näheren Aufschlüsselung 
der Schäden aus den CHF-Digital-Swaps sowie ggf. mit dem Verzicht bis zum 11.06.2014 bei 
Gericht sein. 
 
Nach Abwägung aller Umstände wurde dem Vorschlag unserer Rechtsanwälte bzgl. des Ver-
zichts der Geltendmachung des Schadens in Höhe von € 18.271,20 gefolgt. 
 
Nach § 17 Abs. 4 Punkt d der Hauptsatzung kann der Bürgermeister jedoch nur privat-
rechtliche und öffentlich-rechtliche Ansprüche der Stadt bis zur Höhe von 2.500 € erlassen. 
Bei darüber hinausgehenden Beträgen ist gemäß § 16 Abs. 1 Punkt b der Hauptsatzung der 
Haupt- und Finanzausschuss für die Entscheidung zuständig. 
 
Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet erst am 24.06.2014 statt. 
 
Da der entsprechende Schriftsatz bis zum 11.06.2014 (s.o.) bei Gericht sein muss, musste die 
Entscheidung im Wege eines Dringlichkeitsbeschlusses nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO herbeige-
führt werden. 
 
Der Bürgermeister Dietmar Persian und das Ratsmitglied Christian Schütte trafen am 
02.06.2014 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 Go folgende Entscheidung: 
 
„Auf die Geltendmachung des Schadens in Höhe von € 18.271,20 aus den CHF-Digital-
Swaps wird verzichtet.“ 
 
Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO ist diese Entscheidung dem Rat zur Genehmigung vorzulegen. 
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Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Bernd Müller 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich II - Leistungs- und Ordnungsverwaltung 
Sachbearbeiter/in: Ursula Thiel 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 30.07.2014 
Vorlage FB II/2263/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Beschluss über die Gültigkeit der Bürgermeister- und Kommunalwahl 2014 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen beschließt gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe d) Kom-
munalwahlgesetz in der z. Zt. gültigen Fassung - in Verbindung mit § 66 Kommunalwahlord-
nung in der z. Zt. gültigen Fassung  - die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl am 23.03.2014 
und der Kommunalwahl am 25.05.2014. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Wahlprüfungsausschuss 08.07.2014 öffentlich 
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die neue Vertretung hat nach Vorprüfung durch einen hierfür gewählten Ausschuss unverzüg-
lich über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amts wegen in folgender 
Weise zu beschließen: 
 
a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig erachtet, 
so ist das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen. 
 
b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Un-
regelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahler-
gebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheiden-
dem Einfluss gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus § 42 Abs. 1 ersichtlichen Um-
fang für ungültig zu erklären und dementsprechend eine Wiederholungswahl anzuordnen (§ 
42). 
 
c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie aufzuheben 
und eine Neufeststellung anzuordnen (§ 43). Ist die Neufeststellung nicht möglich, weil die 
Wahlunterlagen verloren gegangen sind oder wesentliche Mängel aufweisen, und kann dies 
im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zutei-
lung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss sein, so gilt Buchstabe b ent-
sprechend. 
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d) Wird festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben a bis c genannten Fälle vorliegt, so 
ist die Wahl für gültig zu erklären. 
 
 
Der Wahlprüfungsausschuss macht der Vertretung einen Vorschlag über den von ihr im 
Wahlprüfungsverfahren zu treffenden Beschluss. Der Wahlprüfungsausschuss hat in seiner 
Sitzung am 08.07.2014 festgestellt, dass keiner der unter a) bis c) genannten Fälle vorliegt 
und empfahl dem Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen einstimmig, gemäß § 40 Abs. 1 Buch-
stabe d) Kommunalwahlgesetz in der z. Zt. gültigen Fassung - in Verbindung mit § 66 Kom-
munalwahlordnung in der z. Zt. gültigen Fassung  - die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl am 
23.03.2014 und der Kommunalwahl am 25.05.2014 zu beschließen. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Ursula Thiel 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter/in: Matthias Müller 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 20.05.2014 
Vorlage FB III/2220/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Aufstellungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan 32 "Sudetenlandstraße" 
 

Beschlussentwurf: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt empfiehlt / 
der Rat der Stadt Hückeswagen beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 „Su-
detenlandstraße“ nach den Vorschriften des Baugesetzbuches. Die Durchführung erfolgt im 
vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschafts-
förderung und Umwelt 

03.07.2014 öffentlich 

Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der Freifläche im Kreuzungsbereich von Bergstraße, Ringstraße und Sudetenlandstraße 
soll eine wohnbauliche Nutzung ermöglicht werden. Der Bereich umfasst die Flurstücke 92 
und 93 (Flur 14, Gemarkung Hückeswagen). Die bisherige Festsetzung einer öffentlichen 
Parkplatzfläche des Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ soll aufgehoben werden, da 
die Bedarfe aufgrund von ausreichenden Parkmöglichkeiten auf den jeweiligen Privatgrund-
stücken gedeckt sind, und ein neues Baufenster ausgewiesen werden.  
 
Das Flurstück 92 befindet sich im Eigentum der Stadt Hückeswagen und soll an die Eigentü-
mer des benachbarten Flurstücks 93 veräußert werden. 
 
Voraussetzung für die Bebauung der Fläche ist die Änderung des gültigen Bebauungsplanes 
Nr. 32 Sudetenlandstraße für den Bereich. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Die Kosten des Verfahrens übernehmen anteilig die Stadt Hückeswagen –als Eigentümerin 
des Flurstücks 92- sowie die Eigentümer des benachbarten Flurstücks 93. 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Matthias Müller 
 
Anlagen: 
 
Planentwurf 
Entwurf Begründung 
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Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 

 

1. Änderung 

Bebauungsplan  

Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ 
 

 

 

 

 
 

 

 

Begründung  

-Entwurf- 

 
 

Stand: 22.07.2014 
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Bebauungsplan Nr. 32 „Sudetenlandstraße“, 1. Änderung  1  
 

 

Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 
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Bebauungsplan Nr. 32 „Sudetenlandstraße“, 1. Änderung  2  
 

 

Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

1 Gegenstand der Planung 
 

1.1 Planungsanlass und Erfordernis 

 

Die derzeit unbebauten Flurstücke zwischen Bergstraße und Sudetenlandstraße sind im 

geltenden Bebauungsplan Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ aus dem Jahr 1974 überwiegend 

als Stellplatzfläche festgesetzt. Da diese Festsetzung jedoch aufgrund von fehlenden Be-

darfen nicht umgesetzt wurde, soll auf dem Grundstück eine Wohnbebauung ermöglicht 

werden. 

Es entsteht somit ein Baugrundstück in integrierter innerstädtischer Lage, das sich in sei-

ner städtebaulichen Gestalt an der Siedlung entlang der Sudetenlandstraße orientieren 

soll. 

 

1.2 Ziel der Planung 

 

Ziel des Änderungsverfahrens ist es, die Voraussetzungen zur Errichtung eines 

Wohnneubaus zu schaffen, indem die aktuellen Festsetzungen teilweise geändert bzw. 

ergänzt werden.  

 

1.3 Rechtsgrundlagen und Verfahren 

 

Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 32 - 1. Änderung sind das Baugesetz-

buch (BauGB), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), 

die Verordung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV), die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen und das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), jeweils in der zur Zeit gelten-

den Fassung. 

 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die Grundzüge der Planung nicht be-

rührt. Eine Beeinträchtigung von Natura-2000-Schutzgebieten ist ebenso nicht zu erwar-

ten ist, sodass das vereinfachte Verfahren gem. § 13 BauGB angewandt werden soll.  

 

Nach §13 Abs. 2 BauGB kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit (§3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange (§4 Abs. 1 BauGB) abgesehen werden. Von dieser Möglichkeit wird im Sinne 

einer zügigen Durchführung des Verfahrens für die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 32 Gebrauch gemacht. 

 

Des Weiteren wird gemäß §13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 

BauGB und von dem Umweltbericht nach §2a BauGB abgesehen. 

 

1.4 Kartengrundlage 

 

Als Grundlage der Bebauungsplanänderung dient die durch einen öffentlich-bestellten 

Vermessungsingenieur erstellte Kartengrundlage. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

2 Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 

2.1 Lage 

 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Innenstadt, im Bereich Höchsten. Der Ände-

rungsbereich liegt im Kreuzungsbereich der Straßen Bergstraße, Ringstraße und Sudeten-

landstraße. 

 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst die Flurstücke 92 und 93 (Flur 

14), Gemarkung Hückeswagen. 

 

2.3 Planungsrecht 

 

Der Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan) für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-

schnitt Region Köln, Stand 2001, stellt für das Plangebiet einen Allgemeinen Siedlungs-

bereich (ASB) dar. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Hückeswagen, Stand 2004, ist 

der Änderungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Die Festsetzung eines Wohngebie-

tes im Bebauungsplan entspricht somit der Darstellung des Flächennutzungsplanes und 

genügt dem Entwicklungsgebot gemäß §8 Abs. 2 BauGB. 

 

2.4 Derzeitige Nutzung und Gebäudebestand, derzeitige Festsetzungen 

 

Da das Planungsziel der Schaffung von Stellplätzen im Änderungsbereich bisher nicht 

realisiert wurde, stellt sich die Fläche aktuell als begrünte Restfläche dar. Die Fläche ist 

weitestgehend mit bodennahen Büschen bedeckt. Zentral befinden sich zwei Buchen. Auf 

dem Flurstück 93 befindet sich ein Trafo-Gebäude, welches zukünftig nicht mehr benö-

tigt wird. Entlang der Bergstraße liegen zwei befestigte Ausbuchtungen, auf denen sich 

öffentliche Sitzbänke befinden. 

 

Der derzeitige Bebauungsplan Nr. 32 setzt im Änderungsbereich entlang der Sudeten-

landstraße eine öffentliche KfZ-Parkfläche fest. Das Trafo-Gebäude wird bestanderhal-

tend als Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. Die übrigen Bereiche werden als rei-

nes Wohngebiet ausgewiesen, wobei eine Bebauung der Flächen aufgrund fehlender 

Festsetzungen von Baugrenzen oder -linien planungsrechtlich nicht möglich ist. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

 
Bebauungsplan Nr. 32 (rechtskräftig am 06.11.1974) 

 

 
Bebauungsplan Nr. 32, 1. Änderung (Geltungsbereich schraffiert) 
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2.5 Erschließung 

 

Die Grundstücke sind unmittelbar von drei Straßen umgeben und somit versorgungstech-

nisch gut erschlossen. Die Abwasserentsorgung ist über Mischwasserkanäle in der Berg-, 

Ring- und Sudetenlandstraße ausreichend gewährleistet. 

 

2.6 Altlasten 

 

Altlastenablagerungen im Plangebiet sind nicht bekannt. Ein Altlastenverdacht besteht 

nicht. 

 

2.7 Biotope und Arten 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 wurde eine öffentliche Park-

platzfläche festgesetzt, die nie umgesetzt wurde. Auf den Flächen hat sich eine Vegetati-

on gebildet, die aus bodennahem Gebüsch und zwei Buchen besteht. 

Insgesamt verfügen diese Flächen nur über eine geringe ökologische Wertigkeit. 

Besonders schützenswerte Arten sind im Änderungsbereich ebenfalls nicht zu erwarten.  

 

2.8 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Baudenkmale. Auch Bodendenkmale sind bislang 

nicht bekannt. 

 

2.9 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist für die neuerliche planungsrechtliche Festset-

zung der Fläche nicht erforderlich, da der Bereich bereits planungsrechtlich als Wohnge-

biet, Parkplatz- bzw. Versorgungsflächen festgesetzt war und die Belange im Rahmen des 

naturschutzrechtlichen Ausgleiches bereits im Verfahren des Originalbebauungsplanes 

abschließend berücksichtigt wurden. 

 

 

 

3 Planinhalt 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches soll für die gesamten Grundstücke 92 und 93 die Nut-

zung eines reinen Wohngebietes festgesetzt werden. Lediglich ein westliches Teilstück, 

das als Bürgersteig dient, wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die bis-

herigen Festsetzungen einer öffentlichen (Kfz-)Parkfläche und von Flächen für Versor-

gungsanlagen entfallen.  

Es wird ein Baufenster durch Baugrenzen definiert, das entlang der Berg- und Ringstraße 

sowie zur östlichen Grundstücksgrenze im Abstand von drei Metern sowie zur Sudeten-

landstraße im Abstand von einem Meter zur Grundstücksgrenze/Grenze des Geltungsbe-

reiches verläuft. 

Die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes als eingeschossige Bebauung in offe-

ner Bauweise mit einer GRZ von max. 0,4 und einer GFZ von max. 0,5 wird für den ge-

samten Geltungsbereich übernommen. Gleiches gilt für die Ausgestaltung des Daches als 

Satteldach. Neu festgesetzt wird eine maximale Firsthöhe von 284m üNN. 
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Garagen sind auch in den nicht-überbaubaren Bereichen außerhalb der Baugrenzen 

grundsätzlich zulässig. 

 

 

 

4 Wesentliche Umweltauswirkungen der Planung 
 

Wie bereits angeführt, ist die Ausarbeitung eines Umweltberichtes nicht erforderlich. Im 

Folgenden sollen die einzelnen Umweltbelange nach §1 Abs. 6 Nr.7 BauGB dennoch 

hinreichend geprüft und im Rahmen des Verfahrens bearbeitet werden. 

 

Eine Beeinträchtigung von Flora und Fauna kann für den Bereich ausgeschlossen werden, 

da weder besonders gefährdete Tierarten noch besonders gefährdete Biotope im Bereich 

vorhanden sind. Die ökologische Wertigkeit der Flächen im Geltungsbereich ist sehr ge-

ring. Die Fläche zeichnet sich nicht durch eine ausgeprägte biologische Vielfalt aus. 

 

Die Bebauung und Befestigung der Fläche und Ableitung des Niederschlagswassers hat 

zur Folge, dass der Grad der Versickerung auf dem Grundstück zurückgeht. Aufgrund der 

geringen Größe des Grundstückes sind jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf den 

Grundwasserhaushalt zu erwarten. 

 

Obwohl die versiegelte Fläche durch die Umsetzung der Festsetzungen zunehmen wird 

und Eingriffe in den Boden unvermeidlich sind, sind aufgrund der geringen Größe des 

Änderungsbereiches keine stadtklimatischen Veränderungen zu erwarten. Gleiches gilt 

für nachhaltige Umweltauswirkungen auf die Landschaft. Im Sinne des Vorrangs einer 

Innen- vor Außenentwicklung sind vielmehr Bauvorhaben der Nachverdichtung inner-

halb von bebauten Bereichen denen der Entwicklung an den Stadträndern vorzuziehen 

(§1a Abs. 2 BauGB). Die Änderungsplanungen folgen somit einer wesentlichen planeri-

schen Maxime des Baugesetzbuches. 

 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten sind von der Planung nicht 

tangiert. Ferner liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine schützenswerte Kultur- und 

Sachgüter im Gebiet vor. 

 

Der Landschaftsplan 8 beinhaltet keine Aussagen mit Blick auf den Änderungsbereich. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

 

5 Verfahrensübersicht 
 

03.07.2014 Empfehlung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-

schaftsförderung und Umwelt zur Durchführung der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ im vereinfachten Verfah-

ren gem. § 13 BauGB und zur förmlichen Beteiligung nach §3 Abs. 2 

BauGB und §4 Abs. 2 BauGB 

 

 Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen zur Durchführung der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ im verein-

fachten Verfahren gem. § 13 BauGB und zur förmlichen Beteiligung 

nach §3 Abs. 2 BauGB und §4 Abs. 2 BauGB 

 

 

 

6 Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I 

S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 (BGBl. I S. 

1548). 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 01. 

1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 

(BGBl. I S. 1548). 
 

Planzeichenverordnung vom 18. 12. 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 07. 2011 (BGBl. I S. 1509). 
 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 21.03.2013 (GVBl. NRW S. 142) 

 

Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW (LPlG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV NRW S. 430) 
 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert am 24.05.2011 (GV. 

NRW. 2011 S. 271) 

 

 

Hückeswagen, den ………...2014 

Im Auftrag 

 

 

 

…………………………………. 

Andreas Schröder 
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Stadt Hückeswagen

Entwurf

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 32 
 “Sudetenlandstraße“

Maßstab 1:250    06. Juni  2014                        

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert am 11.06.2013.
· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom
23.01.1990 zuletzt geändert am 11.06.2013.
· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert  am 22.07.2011.
· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO
NRW) vom 01.03. 2000 zuletzt geändert am 21.03.2013
· Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW (LPIG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.05.2005 (GV NRW S. 430)
· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletz geändert am 
24.05.2011 (GV NRW S. 371)

Dipl.-Ing. Stefan  Pricken
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Stockder Straße 24
42857 Remscheid

Telefon (02191) 97 53 - 1
Telefax (02191) 97 53 - 30 
Email: info@vermessung-pricken.de

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung der Plangrundlage mit 
dem amtlichen Kataster und dem gegenwärtigen Zustand 
übereinstimmt und die Festlegung der städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist. 
(§1 (1) der Planzeichenverordnung BGBl. I Nr.3 vom 18.12.1990 
S. 58, zuletzt geändert BGBl. I Nr. 39 vom 22.07.2011 S.1509)

....................................................
Öffentl. best. Verm. Ing.

Planzeichenerklärung

1. Art und Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

WR reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO)

   I Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstmaß

 0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß (§20 BauNVO)

FHmax=284,0m Maximale Firsthöhe in Metern über NN hier 284,0m

2. Bauweise, Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)

3 Flächen für den Verkehr (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

4 Abgrenzung des Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung 

Verfahrensvermerke 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 32 „Sudetenlandstraße“

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat am ........................ die Durchführung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB beschlossen.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt der 
Stadt Hückeswagen hat am ............................. den Entwurf des Änderungsplanes mit 
Begründung gebilligt und zur Auslegung beschlossen. Der Entwurf sowie die 
Begründung haben in der Zeit vom ............................. bis ............................. gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zu 
Niederschrift vorgebracht werden können, am ............................. ortsüblich bekannt 
gemacht worden.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind mit Schreiben vom ............................. gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat alle vorgebrachten Anregungen der Bürger 
sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
am ............................. geprüft und abgewogen.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ wurde vom Rat der 
Stadt Hückeswagen als Satzung beschlossen. Die Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes wurde am ............................. gebilligt.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“ als 
Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolge und weiter auf 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden. Damit ist die 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Sudetenlandstraße“  am ............................. in 
Kraft getreten.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

     Bereich der 1. Änderung

Textliche Festsetzungen

1. Garagen (§ 23 Abs. 5 BauNVO, § 12 BauNVO,§ 6 Abs. 11 BauO NRW)

Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
regelhaft zulässig.

Übersichtskarte 1:5000 Ö  17
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter/in: Matthias Müller 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 20.05.2014 
Vorlage FB III/2218/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 6. Änderung Bebauungsplan 44A 
"Käfernberg" 
 

Beschlussentwurf: 
 
Der Ausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt: 
 

A.) Es wird beschlossen im Ergebnis der Abwägung der öffentlichen und privaten Belan-
ge untereinander und gegeneinander den Abwägungsvorschlägen der Anlage zu fol-
gen. 

B.) Es wird die 6. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ als Satzung im Sin-
ne des § 10 Baugesetzbuch beschlossen. Die beigefügte Begründung wird gebilligt. 

 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschafts-
förderung und Umwelt 

03.07.2014 öffentlich 

Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt am 13.02.2014 wurde die öffentliche Auslegung der 6. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 44A „Käfernberg“ beschlossen. Die Offenlage des Entwurfs der 6. Bebauungsplanän-
derung fand in der Zeit vom 13.03.2014 bis einschließlich 14.04.2014 statt. Mit Schreiben 
vom 10.03.2014 wurden insgesamt 22 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
angeschrieben. Von 9 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ging eine Stel-
lungnahme ein. Anregungen von Bürgern wurden während des Verfahrens nicht vorgetragen. 
Die eingegangenen Anregungen im Rahmen der Offenlage haben zu keiner Änderung des 
Planentwurfs der 6. Änderung geführt, sodass der Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst 
werden kann. 
 
 
 
 

Ö  18
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Bauleitplan wird durch die Verwaltung erstellt. 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Matthias Müller 
 
Anlagen: 
 
Plandarstellung 
Begründung 
Abwägungstabelle 
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Stadt Hückeswagen, 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 44A „Käfernberg“,  Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

Stadt Hückeswagen, 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44A „Käfernberg“  

ID 

Nr. 

Behörde, TöB Datum Stellungnahme  

Behörde, TöB 

Stellungnahme  

Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

2 Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH  
Wipperfürth BEW 
Wipperfürth 

 

18.03.2014 

 

 

16 Industrie- und Handels-
kammer zu Köln – 
Zweigstelle Oberberg 

08.04.2014 

 

 

 

 

23 Oberbergischer Kreis, 
Der Landrat, Kreis- und 
Regionalentwicklung, 
Gummersbach 

11.04.2014 

 

 

 

 

Ö  18

90/131



Stadt Hückeswagen, 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 44A „Käfernberg“,  Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

24 Bezirksregierung  
Düsseldorf 

18.03.2014 Nach Auskunft der Bezirksregierung 
liefern Luftbilder keine Hinweise auf das 
Vorhandensein von Kampfmitteln im 
Geltungsbereich. 

Sofern Kampfmittel gefunden werden, 
sind die Bauarbeiten sofort einzustellen 
und die zuständige Ordnungsbehörde 
oder eine Polizeidienststelle unverzüg-
lich zu verständigen. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen wie Ramm-
arbeiten, Pfahlgründungen, Verbauar-
beiten etc., wir eine Sicherheitsdetektion 
empfohlen. 

27 PLEdoc GmbH, Essen 19.03.2014 
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32 Westnetz GmbH 17.03.2014 

36 

 

Stadt Radevormwald 21.03.2014 Die Belange der Stadt Radevormwald 
werden durch die Planung nicht berührt. 
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45 Unitymedia NRW GmbH, 
Köln 

26.03.2014 

49 Behindertenbeauftragter 
der Stadt Hückeswagen, 
Hückeswagen 

 

30.03.2014 
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Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 

 

Bebauungsplan Nr. 44A „Käfernberg“, 

6. Änderung 
 
 

 

 

 

 

Begründung  
 

Stand: 10.03.2014 

 

 

Ö  18
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 
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1 Gegenstand der Planung 
 

1.1 Planungsanlass und Erfordernis 

 

Die Interessengemeinschaft Zeltplätze Bever-Talsperre e.V. (IGZ) beabsichtigt den Ab-

riss eines in die Jahre gekommenen Sanitärhauses mit anschließender Neuerrichtung an 

gleicher Stelle. Die Sanitäranlagen des geplanten Neubaus sind gegenüber dem Altbau 

großzügiger dimensioniert und die Räumlichkeiten sollen außerdem durch einen Tro-

ckenraum und einen Fahrradraum ergänzt werden, wodurch das neue Gebäude deutlich 

an Größe zunimmt. 

 

Die Fläche des derzeitigen Gebäudes ist im Bebauungsplan Nr. 44A „Käfernberg“ als 

Sondergebietsfläche „Wochenendplätze“ festgesetzt. Die westlich angrenzende Erweite-

rungsfläche wurde im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ 

als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Privatparkplatz“ ausgewie-

sen. Um die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu gewährleisten, ist somit 

die erneute Änderung des Bebauungsplans notwendig.  

 

1.2 Ziel der Planung 

 

Ziel des Änderungsverfahrens ist, die planungsrechtliche Voraussetzung für die Zulässig-

keit eines neuen, größeren, Sanitärhauses auf dem Campingplatz Käfernberg an der Be-

ver-Talsperre zu schaffen.  

 

1.3 Rechtsgrundlagen und Verfahren 

 

Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 44A - 6. Änderung sind das Baugesetz-

buch (BauGB), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), 

die Verordung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV), die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen und das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), jeweils in der zur Zeit gelten-

den Fassung. Ferner gilt die aktuelle Fassung der Verordnung über Camping- und Wo-

chenendplätze (Camping- und Wochenendplatzverordnung - CW VO 2011), die die 

CWVO 1988 abgelöst hat. Die CWVO 1988 gilt jedoch weiterhin in den übrigen Berei-

chen des Bebauungsplanes Nr. 44A, welche nicht Teil der 6. Änderung sind. 

 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen hat in seiner Sitzung am 25.06.2013 beschlos-

sen, den Bebauungsplan Nr. 44A „Käfernberg“ zu ändern (6. Änderung). Es wird das 

vereinfachte Verfahren nach §13 BauGB angewandt, da durch die Änderung des Bebau-

ungsplans die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und eine Beeinträchtigung 

von Natura2000-Schutzgebieten (§1 Abs.6 Nr.7b) nicht zu erwarten ist. Ein Umweltbe-

richt ist somit nicht erforderlich. Dennoch werden die Umweltbelange hinreichend ge-

prüft und im Rahmen des Verfahrens abgearbeitet. 

 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wird nicht durchgeführt, da kein Vorhaben, zu dem 

eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, vorbereitet 

oder begründet wird. 
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1.4 Kartengrundlage 

 

Die zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen auf Grundlage des Katas-

terplans und aktuellem Aufmaß der Örtlichkeit. Die Überprüfung der geometrischen Ein-

deutigkeit der städtebaulichen Planung erfolgt vor Satzungsbeschluss durch einen öffent-

lich bestellten Vermessungsingenieur. 

 

 

2 Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 

2.1 Lage 

 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Käfernberg, nördlich des Campingplatzes I 

an der Bever-Talsperre. 

 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die Fläche, die die Neuerrich-

tung des Sanitärhauses gegenüber dem Altbau zusätzlich in Anspruch nehmen soll. Der 

Bereich liegt innerhalb der Gemarkung Neuhückeswagen, Flur 12 und ist Teil des Flur-

stücks Nr. 3. Die genaue Abgrenzung ist der Plandarstellung im Anhang zu entnehmen. 

 

2.3 Planungsrecht 

 

Der Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan) für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-

schnitt Region Köln, Stand 2001, stellt für das Plangebiet Allgemeinen Siedlungsbereich 

(ASB) für zweckgebundene Nutzungen, Freizeiteinrichtungen und Freizeitanlagen, dar. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Hückeswagen, Stand 2004, ist 

der Änderungsbereich als Sonderbaufläche für Erholungszwecke dargestellt.  

Bebauungspläne sind gemäß §8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln. Die Festsetzungen der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44A „Käfernberg“ 

sind aus dem FNP entwickelt, das sie den großmaßstäblichen Darstellungen des Flächen-

nutzungsplanes entsprechen und die wesentlichen Grundaussagen gewahrt bleiben. Die 

Festsetzungen der Bebauungsplanänderung haben in dieser Größenordnung keine abwei-

chende Auswirkung auf den größeren Raum oder gar das gesamte Stadtgebiet. 

 

2.4 Derzeitige Nutzung und Gebäudebestand, derzeitige Festsetzung 

 

Die 6. Änderung umfasst das aktuelle Sanitärhaus sowie Verkehrsflächen, die sich um 

das Gebäude erstrecken. Diese Flächen dienen zum einen der Erschließung des höher 

gelegenen westlichen Parkplatzes und werden zum anderen als Parkflächen des Cam-

pingplatzes I sowie als Müllstandplätze genutzt. 

 

Im Bebauungsplan 44A Käfernberg wird der Bereich als Sondergebiet Wochenendplätze 

gem. Camping- und Wochenendplatzverordnung (CWVO) vom 10.12.1982 ausgewiesen. 
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Bebauungsplan 44A „Käfernberg“ (Ausschnitt) 

 

Der Bereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“, die am 

05.03.2007 beschlossen wurde,  umfasst den Teil des heutigen Parkplatzes des Camping-

platzes I, der westlich an das Sanitärgebäude anschließt. Die Stellplatz- und Zufahrtsflä-

che sind vollständig versiegelt.  

 

 
5. Änderung Bebauungsplan 44A „Käfernberg“ (Ausschnitt) 

 

2.5 Erschließung 

 

Der Planbereich sowie der gesamte Campingplatz I sind über einen öffentlichen Weg an 

den Kreisverkehr in Wefelsen/Käfernberg angebunden. Die Erschließungsanlagen sind 

für heutige und zukünftige Verkehrsaufkommen ausreichend dimensioniert.  

 

Die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist durch die vorhandene Infrastruktur si-

chergestellt. Die Entsorgung der Abwässer geschieht im Trennsystem. Dabei ist der Än-

derungsbereich an eine Druckleitung angebunden. Die unbelasteten Niederschlagswasser 

98/131



 

Bebauungsplan Nr. 44A „Käfernberg“, 6. Änderung  5  
 

 

Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

der befestigten Flächen im Änderungsbereich laufen über die Erschließungsstraße in die 

Bevertalsperre. 

 

2.6 Altlasten, Lärmemissionen 

 

Altlastenablagerungen im Plangebiet sind nicht bekannt, Altlastenverdacht besteht nicht. 

Im Bereich Wefelsen/Käfernberg sind keine (Lärm-) Störungen durch die vorliegenden 

Nutzungen, insbesondere des Segelyachtclubs und des Campingplatzes, bekannt. 

 

2.7 Biotope und Arten 

 

Die Fläche im Geltungsbereich ist vollständig versiegelt. In den angrenzenden Bö-

schungsbereichen finden sich kleinere Gehölzgruppen. Im Rahmen des landschaftspflege-

rischen Fachbeitrages für den Bereich der 5. Änderung wurde im Jahr 2007 festgestellt, 

dass weder Biotoptypen noch Arten von besonderer Schutzwürdigkeit vorhanden sind. 

Da die Bereiche der aktuellen 6. Änderung, die nicht im Fokus des Gutachtens standen, 

vollständig versiegelt und anthropogen überformt sind, dürften Beeinträchtigung von 

Biototopen und Arten für den gesamten Änderungsbereich ausgeschlossen sein. 

 

2.8 Landschaftsökologischer Ausgleich 

 

Gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Ein-

griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Beide 

Sachverhalte sind insoweit zutreffend, als dass die Parkplatzfläche und die Fläche des 

Sanitärgebäudes bereits versiegelt bzw. überbaut sind. 

 

2.9 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Baudenkmale. Auch Bodendenkmale sind bislang 

nicht bekannt. 

 

 

3 Planinhalt 
 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

 

Die Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche im Rahmen der 5. Änderung des Bebau-

ungsplanes 44A wird im Bereich des Baufensters zur Erweiterung des jetzigen Sanitär-

hauses erneut geändert. Es wird die Festsetzung eines Sondergebietes „Wochenendplät-

ze“ getroffen, in dem ein Teilgebiet „Sanitärhaus“ gebildet wird. Der Bereich der Zufahrt 

zur nord-westlichen Parkplatzfläche wird weiterhin als private Straßenverkehrsfläche 

ausgewiesen. Die in der 5. Änderung ausgewiesenen Ausgleichsflächen (K1) werden 

übernommen. 

 

Innerhalb des Sondergebietes „Sanitärhaus“ sind die Errichtung eines Sanitär- und 

Waschgebäudes und eines Umkleide-/Trockenraums zulässig. Des Weiteren werden 

überdachte Flächen oder Räume zum Abstellen von Fahrrädern festgesetzt. In Anbetracht 

der aktuellen technologischen Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität fallen 
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hierunter auch Flächen für elektrisch unterstützte Fahrräder sowie deren Infrastrukturen 

(z.B. Ladestationen). 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

Um sich in den topographisch eingebundenen Charakter der eingeschossigen Wochen-

endplatzbebauung einzufügen, ist maximal eine eingeschossige Bebauung zulässig, deren 

überbaute Grundfläche den Wert von 380 m² nicht überschreiten darf. 

 

3.3 Grünflächen, Pflanzbindungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 

Die Festsetzungen von landschaftspflegerischen Maßnahmen im nördlich der Parkplatz-

zufahrt gelegenen Bereich, die im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes 44A 

vorgenommen wurden, werden übernommen. Hier werden zur orts- und landschaftsge-

rechten Einbindung und zur ökologischen Aufwertung Pflanzungen von Wildhecken aus 

bodenständigen Gehölzen festgesetzt (K1). 

 

 

4 Wesentliche Auswirkungen der Planung 
 

4.1 Auswirkungen auf die Umwelt 

 

Wie bereits angeführt, ist die Anfertigung eines Umweltberichts nicht erforderlich. Im 

Folgenden sollen die einzelnen Umweltbelange nach §1 Abs. 6 Nr.7 BauGB dennoch 

hinreichend geprüft und im Rahmen des Verfahrens bearbeitet werden. 

 

Eine Beeinträchtigung von Flora und Fauna kann für den Bereich ausgeschlossen werden, 

da weder besonders gefährdete Tierarten noch besonders gefährdete Biotope im Bereich 

vorhanden sind. Eine zusätzliche Belastung des Bodens liegt nicht vor, da die Fläche be-

reits vollständig versiegelt ist. 

 

Ein Anstieg der Regenwassermenge ist durch die Planung nicht zu erwarten, da die Grö-

ße der versiegelten Fläche durch die Errichtung eines Gebäudes auf bisher versiegelten 

Flächen verhältnismäßig gleich bleibt. Die Abwässer des Sanitärgebäudes werden in die 

bestehende Druckleitung geleitet, sodass Belastungen des Grundwassers oder der Bever-

talsperre nicht zu erwarten sind. 

 

Klimatische Veränderungen infolge der Planungen sind aufgrund der Versiegelung im 

gleichen Rahmen wie bisher nicht anzunehmen. Gleiches gilt für nachhaltige Umwelt-

auswirkungen auf die Landschaft. Die ökologische Wertigkeit der Flächen im Geltungs-

bereich ist abgesehen von den Böschungsflächen (Ausgleichsfläche K1) sehr gering. Die 

Fläche zeichnet sich nicht durch eine ausgeprägte biologische Vielfalt aus. 

 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten sind von der Planung nicht 

tangiert. 

 

Schützenswerte Kultur- und Sachgüter liegen nach derzeitigem Kenntnisstand im Gebiet 

nicht vor. 
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Durch die Rücknahme von Stellplätzen zugunsten einer Gebäudeerweiterung nehmen 

potenzielle Lärmimmissionen durch Parkverkehr ab. Jedoch wurde bereits im land-

schaftspflegerischen Fachbeitrag zur 5. Änderung konstatiert, dass die zulässigen 

Höchstwerte für ein allgemeines Wohngebiet in keiner Weise überschritten werden. 

Ebenso ist nicht mit einer Verschlechterung der Luftqualität durch die Planungen zu 

rechnen. 

 

Der Landschaftsplan 8 beinhaltet keine Aussagen mit Blick auf den Änderungsbereich. 

 

4.2 Auswirkungen auf die verkehrliche Situation 

 

Durch das Vorhaben werden voraussichtlich neun Stellplätze wegfallen. Diese Abnahme 

kann jedoch durch die im Rahmen der 5. Änderung festgesetzte große Parkplatzfläche 

ausreichend kompensiert werden. Des Weiteren bleiben weiterhin ca. 33 Stellplätz auf 

den bestehenden Stellplatzflächen in direkter Nähe zu den Campingplätzen bestehen, 

sodass eine direkte Zuwegung für Behinderte und eine direkte Anlieferung weiterhin 

möglich sind. Die Zufahrten bleiben so bestehen, wie sie sind. 
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5 Verfahrensübersicht 
 

16.05.2013 Empfehlung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-

schaftsförderung und Umwelt zur Durchführung der 6. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 44A „Käfernberg“ im vereinfachten Verfahren 

gem. §13 BauGB  

 

25.06.2013 Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen zur Durchführung der 6. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44A „Käfernberg“ im vereinfach-

ten Verfahren gem. §13 BauGB 

 

13.02.2014 Beschluss des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-

schaftsförderung und Umwelt zur Durchführung der förmlichen Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung nach §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 

BauGB 

 

 

 

 

6 Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I 

S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 (BGBl. I S. 

1548). 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 01. 

1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 

(BGBl. I S. 1548). 
 

Planzeichenverordnung vom 18. 12. 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 07. 2011 (BGBl. I S. 1509). 
 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 21.03.2013 (GVBl. NRW S. 142) 

 

Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW (LPlG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV NRW S. 430) 
 

Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 

I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 

(BGBl. I S. 3154)  
 

Landschaftsgesetz NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. 

NRW. S. 568), zuletzt geändert am 16.03.2010 (GV NRW S. 185) 

 

Landeswassergesetz (LWG) NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 

(GV NRW S. 926), zuletzt geändert am 05.03.2013 (GV. NRW. 2013 S. 133) 
 

Landesforstgesetz (LfoG) vom 24.04.1980 (GV. NRW. 1980 S. 546), zuletzt geändert am 

11.12.2013 (GV. NRW. 2013 S. 727)  

102/131

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=1


 

Bebauungsplan Nr. 44A „Käfernberg“, 6. Änderung  9  
 

 

Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert am 24.05.2011 (GV. 

NRW. 2011 S. 271) 

 

Verordnung über Camping- und Wochenendplätze (Camping- und Wochenendplatzver-

ordnung - CW VO) vom 24. März 2011 (GV. NRW. 2011 S. 196) 

 

 

Hückeswagen, den ………...2014 

Im Auftrag 

 

 

…………………………………. 

Andreas Schröder 

 

 

103/131



Stadt Hückeswagen

Entwurf

6. Änderung Bebauungsplan Nr. 44A 
 “Käfernberg“

Maßstab 1:250    07. Februar  2014                        

Planzeichenerklärung
1. Art und Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 

2 BauNVO)

Sondergebiet, 
        SO Zweckbestimmung Wochenendplätze nach CW VO § 2 (4),
  Woch.Pl. Teilbereich Sanitärhaus (§ 10 BauNVO)

           I Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstmaß

2. Bauweise, Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)

3. Flächen für den Verkehr (§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

                privat Parkplatz , privat

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 ) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 6. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 44A “Käfernberg“  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet Wochenendplätze / Teilgebiet „Sanitärhaus“

Das Gebiet dient vorwiegend der sanitären Versorgung des Sondergebietes, das der 
Erholung dient.

Zulässig sind:

 •

 •

Ein Sanitär- und Waschgebäude sowie ein Umkleide-/Trockenraum

Überdachte Flächen oder Räume zum Abstellen von Fahrrädern (auch 
elektrisch unterstützt) sowie die für diese Nutzung notwendigen Infrastrukturen.

2. Maß der baulichen Nutzung 

Die überbaubare Fläche des Sanitärhauses darf maximal 380 m² betragen.

3. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

In der zeichnerisch festgesetzten Fläche K1 wird die Pflanzung von Wildhecken aus 
bodenständigen Gehölzen festgesetzt. Innerhalb dieser Flächen darf der 
Pflanzabstand 1,50m x 1,50m nicht überschreiten, der Baumanteil der Pflanzungen 
muss 10% betragen. Innerhalb dieser Flächen ist eine Zufahrt zum Parkplatz in einer 
Breite von max. 6,0m zulässig. Die Flächen sind auf der Grundlage der 
nachfolgenden Auswahl von bodenständigen Gehölzen zu bepflanzen:

Pflanzenauswahlliste 1: Bodenständige Gehölze
Bäume 1. + 2. Ordnung; Heister, 2x v, 150 – 200 
o. B.
Feldahorn Acer campstre
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Hainbuche Carpinus betulus
Esche Fraxinus excelsior
Vogelkirsche Prunus avium
Stieleiche Quercus robur
Eberesche Sorbus aucuparia

Sträucher: verpflanzte Sträucher, 3 – 4 Tr., 60 –
100, 0. B.
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Weißdorn Crataegus monogyna
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Wild-Apfel Malus communis
Schlehe Prunus spinosa
Wild-Birne Pyrus communis

Verfahrensvermerke 6. Änderung Bebauungsplan Nr. 44A „Käfernberg“

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat am 25.06.2013 die Durchführung der 6. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 44A „Käfernberg“ im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB beschlossen.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt der 
Stadt Hückeswagen hat am ............................. den Entwurf des Änderungsplanes mit 
Begründung gebilligt und zur Auslegung beschlossen. Der Entwurf sowie die 
Begründung haben in der Zeit vom ............................. bis ............................. gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zu 
Niederschrift vorgebracht werden können, am ............................. ortsüblich bekannt 
gemacht worden.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind mit Schreiben vom ............................. gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat alle vorgebrachten Anregungen der Bürger 
sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
am ............................. geprüft und abgewogen.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ wurde vom Rat der Stadt 
Hückeswagen als Satzung beschlossen. Die Begründung zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes wurde gebilligt.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Der Beschluss der 6. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ als Satzung 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
sind am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolge 
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen 
worden. Damit ist die 6. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ am 
............................. in Kraft getreten.

Hückeswagen, den …………………………

________________________
Bürgermeister

Rechtsgrundlagen
� Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert am 11.06.2013.
� Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom
23.01.1990 zuletzt geändert am 11.06.2013.
� Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert  am 22.07.2011.
� Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO
NRW) vom 01.03. 2000 zuletzt geändert am 21.03.2013
� Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 zuletzt
geändert am 06.06.2013
� Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft
(Landschaftsgesetz - LG) des Landes Nordrhein Westfalen vom 21.07.2000
zuletzt geändert am 16.03.2010
� Verordnung über Camping- und Wochenendplätze (CW VO) vom 01.03.2000 
zuletzt geändert am 24.03.2011.

Dipl.-Ing. Stefan  Pricken
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Stockder Straße 24
42857 Remscheid

Telefon (02191) 97 53 - 1
Telefax (02191) 97 53 - 30 
Email: info@vermessung-pricken.de

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung der Plangrundlage mit 
dem amtlichen Kataster und dem gegenwärtigen Zustand 
übereinstimmt und die Festlegung der städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist. 
(§1 (1) der Planzeichenverordnung BGBl. I Nr.3 vom 18.12.1990 
S. 58, zuletzt geändert BGBl. I Nr. 39 vom 22.07.2011 S.1509)

....................................................
Öffentl. best. Verm. Ing.

Übersichtskarte 1:5000

      Bereich der 6. Änderung

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert am 11.06.2013.
· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom
23.01.1990 zuletzt geändert am 11.06.2013.
· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert  am 22.07.2011.
· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO
NRW) vom 01.03. 2000 zuletzt geändert am 21.03.2013
· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 zuletzt
geändert am 06.06.2013
· Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft
(Landschaftsgesetz - LG) des Landes Nordrhein Westfalen vom 21.07.2000
zuletzt geändert am 16.03.2010
· Verordnung über Camping- und Wochenendplätze (CW VO) vom 24.03.2011

Ö  18
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter/in: Matthias Müller 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 20.05.2014 
Vorlage FB III/2219/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan 69 
"Blumenstraße" 
 

Beschlussentwurf: 
 
Der Ausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt: 
 

A.) Es wird beschlossen im Ergebnis der Abwägung der öffentlichen und privaten Belan-
ge untereinander und gegeneinander den Abwägungsvorschlägen der Anlage zu fol-
gen. 

B.) Es wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes 69 „Blumenstraße“ als Satzung im 
Sinne des § 10 Baugesetzbuch beschlossen. Die beigefügte Begründung wird gebilligt.

 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschafts-
förderung und Umwelt 

03.07.2014 öffentlich 

Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt am 13.02.2014 wurde die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 69 „Blumenstraße“ beschlossen. Die Offenlage des Entwurfs der 1. Bebauungs-
planänderung fand in der Zeit vom 13.03.2014 bis einschließlich 14.04.2014 statt. Mit Schrei-
ben vom 10.03.2014 wurden insgesamt 22 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
angeschrieben. Von 10 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ging eine Stel-
lungnahme ein. Anregungen von Bürgern wurden während des Verfahrens nicht vorgetragen. 
Die eingegangenen Anregungen im Rahmen der Offenlage haben zu keiner Änderung des 
Planentwurfs der 1. Änderung geführt, sodass der Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst 
werden kann. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Bauleitplan wird durch die Verwaltung erstellt. 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Matthias Müller 
 
Anlagen: 
 
Plandarstellung 
Begründung 
Abwägungstabelle 
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Stadt Hückeswagen, 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Bl umenstraße“, Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

Stadt Hückeswagen, 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 69 „Blumenstraße“  

ID 

Nr. 

Behörde, TöB Datum Stellungnahme  

Behörde, TöB 

Stellungnahme  

Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

2 Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH  
Wipperfürth BEW 
Wipperfürth 

 

18.03.2014 

 

 

16 Industrie- und Handels-
kammer zu Köln – 
Zweigstelle Oberberg 

08.04.2014 

 

 

 

 

23 Oberbergischer Kreis, 
Der Landrat, Kreis- und 
Regionalentwicklung, 
Gummersbach 

11.04.2014 
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Stadt Hückeswagen, 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Bl umenstraße“, Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

ID 

Nr. 

Behörde, TöB Datum Stellungnahme  

Behörde, TöB 

Stellungnahme  

Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

24 Bezirksregierung  
Düsseldorf 

18.03.2014 Nach Auskunft der Bezirksregierung 
liefern Luftbilder keine Hinweise auf das 
Vorhandensein von Kampfmitteln im 
Geltungsbereich. 

Sofern Kampfmittel gefunden werden, 
sind die Bauarbeiten sofort einzustellen 
und die zuständige Ordnungsbehörde 
oder eine Polizeidienststelle unverzüg-
lich zu verständigen. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen wie Ramm-
arbeiten, Pfahlgründungen, Verbauar-
beiten etc., wir eine Sicherheitsdetektion 
empfohlen. 

25 

 

Stadt Remscheid 18.03.2014 Die Stadt Remscheid äußert keine Ein-
wendungen gegen die Planung 

 

27 PLEdoc GmbH, Essen 19.03.2014 
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Stadt Hückeswagen, 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Bl umenstraße“, Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

ID 

Nr. 

Behörde, TöB Datum Stellungnahme  

Behörde, TöB 

Stellungnahme  

Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

109/131



Stadt Hückeswagen, 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Bl umenstraße“, Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

ID 

Nr. 

Behörde, TöB Datum Stellungnahme  

Behörde, TöB 

Stellungnahme  

Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

32 Westnetz GmbH 17.03.2014 

40 Wuppertaler Stadtwerke 11.04.2014 
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Stadt Hückeswagen, 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Bl umenstraße“, Stel lungnahmen der Behörden und sonst igen Träger     
öf fent l icher Belange nach §  4 Abs. 2 BauGB  

 

ID 

Nr. 

Behörde, TöB Datum Stellungnahme  

Behörde, TöB 

Stellungnahme  

Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

45 Unitymedia NRW GmbH, 
Köln 

26.03.2014 

49 Behindertenbeauftragter 
der Stadt Hückeswagen, 
Hückeswagen 

 

30.03.2014 
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Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 

 

1. Änderung 

Einfacher Bebauungsplan  

Nr. 69 „Blumenstraße“ 
 

 

 

 
*Ausschnitt Deutsche Grundkarte 5 (Stand: April 2014) 

 

 

Begründung  
 

Stand: 10.03.2014 (*Ergänzung 27.05.2014) 
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Bebauungsplan Nr. 69 „Blumenstraße“, 1. Änderung  1  
 

 

Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 
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Bebauungsplan Nr. 69 „Blumenstraße“, 1. Änderung  2  
 

 

Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

1 Gegenstand der Planung 
 

1.1 Planungsanlass und Erfordernis 

 

Die Eigentümerin GBS entschloss sich zum Abbruch des viergeschossigen Gebäudes 

Wiehagener Straße 9a und des sechsgeschossigen Gebäudes Wiehagener Straße 9b, der 

bereits erfolgt ist. Es handelte sich bei den Abbruchobjekten um zwei Teilgebäude der 

mehrgeschossigen geschlossenen Kettenbebauung entlang der Wiehagener Straße. Inner-

halb des Geltungsbereiches der 1. Änderung, der die Flurstücke 577 und 578 umfasst, 

bleiben nach Abbruch der genannten zwei Gebäude noch zwei weitere Bauten erhalten: 

Das dreigeschossige Gebäude Wiehagener Straße 9 sowie der rückwärtige eingeschossige 

Anbau Wiehagener Straße 9a, der über den Fußgängerweg zwischen Wiehagener Straße 

und Nelkenweg erschlossen wird.  

 

Da der derzeitige Bebauungsplan Nr. 69 „Blumenstraße“ für die Grundstücke eine ge-

schlossene Bauweise vorsieht, müsste im Falle eines Neubaus diese Festsetzung erfüllt 

werden. Um eine städtebaulich sinnvolle Bebauung oder die Freilassung der Flächen pla-

nungsrechtlich zu ermöglichen bzw. zu sichern, soll der Bebauungsplan in diesem Be-

reich geändert werden. 

 

1.2 Ziel der Planung 

 

Ziel des Änderungsverfahrens ist es, die Voraussetzung für eine Auflockerung der Be-

bauung zu schaffen, indem die Festsetzung einer geschlossenen Bauweise aufgehoben 

wird. Hierbei soll sowohl die Freilassung der entstehenden Freiflächen wie auch die er-

neute Bebauung der Flächen in reduzierter baulicher Dichte planungsrechtlich ermöglicht 

werden. 

 

1.3 Rechtsgrundlagen und Verfahren 

 

Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 69 - 1. Änderung sind das Baugesetz-

buch (BauGB), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), 

die Verordung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV), die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen und das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), jeweils in der zur Zeit gelten-

den Fassung. 

 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen hat in seiner Sitzung am 15.10.2013 beschlos-

sen, den Bebauungsplan Nr. 69 „Blumenstraße“ zu ändern (1. Änderung). Da durch die 

Änderung des Bebauungsplans die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und eine 

Beeinträchtigung von Natura2000-Schutzgebieten nicht zu erwarten ist, wird das verein-

fachte Verfahren gem. § 13 BauGB angewandt. 

 

Nach §13 Abs. 2 BauGB kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit (§3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange (§4 Abs. 1 BauGB) abgesehen werden. Von dieser Möglichkeit wird im Sinne 

einer zügigen Durchführung des Verfahrens für die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 69 Gebrauch gemacht. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

Des Weiteren wird gemäß §13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 

BauGB und von dem Umweltbericht nach §2a BauGB abgesehen. 

 

1.4 Kartengrundlage 

 

Als Grundlage der Bebauungsplanänderung dient die Deutsche Grundkarte 5 (DGK5). 

 

 

2 Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 

2.1 Lage 

 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Wiehagen, zwischen Wiehagener Straße und 

Nelkenweg. 

 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst die Flurstücke 577 und 578 

(Flur 19), Gemarkung Neuhückeswagen. 

 

2.3 Planungsrecht 

 

Der Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan) für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-

schnitt Region Köln, Stand 2001, stellt für das Plangebiet einen Allgemeinen Siedlungs-

bereich (ASB) dar. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Hückeswagen, Stand 2004, ist 

der Änderungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt.  

Bebauungspläne sind gemäß §8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln. Da bereits die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 69 den Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes entsprachen und durch die 1. Änderung lediglich die Bauweise 

geändert wird, die im Flächennutzungsplan nicht geregelt ist, entspricht auch die 1. Ände-

rung den Darstellungen des Flächennutzungsplans. 

 

2.4 Derzeitige Nutzung und Gebäudebestand, derzeitige Festsetzung 

 

Sämtliche im Geltungsbereich befindlichen Gebäude dienen einer reinen Wohnnutzung. 

Die beiden Gebäude Wiehagener Straße 9a (Vorderhaus) und 9b waren vor dem Abbruch 

nicht bewohnt und standen leer. Das Hintergebäude Wiehagener Straße 9a sowie das Ge-

bäude Wiehagener Straße 9 sind aktuell vollständig bewohnt. 

 

Aufgrund fehlender Marktfähigkeit und Nachfrage der zwei Wohngebäude mit insgesamt 

30 Wohnungen, entschloss sich die Eigentümerin zur Beantragung des Abbruchs der Ge-

bäude. Am 07.05.2013 wurde der Eigentümerin die Genehmigung zum Abbruch der zwei 

Gebäude entlang der Wiehagener Straße erteilt. Die Genehmigung, die auf Grundlage des 

Einvernehmens der Stadt Hückeswagen erteilt wurde, beinhaltet unter Pkt. 3 der Aufla-

gen und Bedingungen den Hinweis, dass bei einer Neubebauung die geschlossene Be-

bauung gemäß des derzeit geltenden Planungsrechtes wieder aufzunehmen ist. Die Ab-

brucharbeiten haben Ende November 2013 begonnen und wurden im März 2014 beendet. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

Im geltenden Bebauungsplan Nr. 69 Blumenstraße wird für den Planbereich ein Allge-

meines Wohngebiet mit einer bis zu sechsgeschossigen Bebauung in geschlossener Bau-

weise festgesetzt. Der im Mai 2006 beschlossene Bebauungsplan hob seinerzeit den Be-

bauungsplan Nr. 16 „Brunsbach“ aus dem Jahre 1974 auf, auf dessen Grundlage der 

Großteil der derzeitigen Bebauung errichtet wurde. Ziel der damaligen Aufstellung des 

einfachen Bebauungsplanes Nr. 69 Blumenstraße war die Erhöhung der baulichen Flexi-

bilität, insbesondere im Hinblick auf Nebenanlagen. Die grundsätzlichen Festsetzungen 

zu Art und Maß der Bebauung (Nutzung, Geschossigkeit, Bauweise) wurden vom Ur-

sprungsbebauungsplan übernommen. 

 

 
Bebauungsplan Nr. 69 

 

 
Bebauungsplan Nr. 69, 1. Änderung (Geltungsbereich rot liniert) 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

 

2.5 Erschließung 

 

Die Vordergebäude an der Wiehagener Straße sind über eine private Zuwegung an die 

Blumenstraße angebunden. Die Zufahrt verläuft parallel zur Wiehagener Straße nördlich 

der Kettenbebauung bis zum Wendehammer, der zur Blumenstraße führt. Das Hinterge-

bäude Wiehagener Straße 9a ist über den Nelkenweg zu erreichen. 

Die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist durch die vorhandene Infrastruktur si-

chergestellt. Die Entsorgung der Abwässer und Regenwasser erfolgt im Mischsystem. 

 

2.6 Altlasten 

 

Altlastenablagerungen im Plangebiet sind nicht bekannt. Ein Altlastenverdacht besteht 

nicht. 

 

2.7 Biotope und Arten 

 

Durch die geplante Änderung ist in keinem Fall von einer Zunahme der Bodenversiege-

lung auszugehen, da die geschlossene Bauweise nicht mehr festgesetzt wird. Vielmehr 

dürfte der Rückbau der bestehenden zwei Gebäude in Verbindung mit den aktuellen gel-

tenden bauordnungsrechtlichen Vorgaben zu einer Verringerung der überbauten Flächen 

führen. 

Die aktuellen Freiflächen bestehen aus Rasenflächen und Buschgehölzen, insbesondere 

im Böschungsbereich zur Wiehagener Straße. Diese Flächen verfügen über eine geringe 

ökologische Wertigkeit. 

Besonders schützenswerte Arten sind im Änderungsbereich ebenfalls nicht zu erwarten.  

 

2.8 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Baudenkmale. Auch Bodendenkmale sind bislang 

nicht bekannt. 

 

 

3 Planinhalt 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches wird die Festsetzung einer geschlossenen Bauweise 

nach §22 BauNVO zurückgenommen. Die Beurteilung der Bauweise soll zukünftig nach 

der Eigenart der näheren Umgebung (§ 34 BauGB) erfolgen. Die übrigen Festsetzungen 

des Ursprungsbebauungsplanes Nr. 69 „Blumenstraße“ bleiben weiterhin bestehen. 

 

*Der Oberbergische Kreis wies in seiner Stellungnahme vom 11.04.2014 darauf hin, dass 

im Falle einer Bebauung auf den Flurstücken 577 und 578 diese ohne seitlichen Abstand 

als Grenzbebauung an das Nachbargebäude Wiehagener Straße 11 errichtet werden 

muss. Nach Rücksprache mit dem Oberbergischen Kreis wäre jedoch auch ein offene 

Bebauung denkbar, sofern eine Abstandsflächenbaulast auf dem Flurstück 577 eingetra-

gen wird. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

4 Wesentliche Umweltauswirkungen der Planung 
 

Wie bereits angeführt, ist die Ausarbeitung eines Umweltberichtes nicht erforderlich. Im 

Folgenden sollen die einzelnen Umweltbelange nach §1 Abs. 6 Nr.7 BauGB dennoch 

hinreichend geprüft und im Rahmen des Verfahrens bearbeitet werden. 

 

Eine Beeinträchtigung von Flora und Fauna kann für den Bereich ausgeschlossen werden, 

da weder besonders gefährdete Tierarten noch besonders gefährdete Biotope im Bereich 

vorhanden sind. Eine zusätzliche Belastung des Bodens liegt nicht vor. Eher ist eine Ab-

nahme der Bodenversiegelung durch die Rücknahme der Festsetzung einer geschlossenen 

Bauweise möglich. 

 

Es ist von einem Rückgang der Abwassermenge aufgrund der Reduzierung der Baulich-

keiten auszugehen. Mit zunehmender Entsiegelung wird der Grad der Versickerung des 

Niederschlagwassers auf dem Grundstück zunehmen. 

 

Klimatische Veränderungen infolge der Planungen sind aufgrund der maximal gleich-

bleibenden Versiegelung nicht anzunehmen. Gleiches gilt für nachhaltige Umweltauswir-

kungen auf die Landschaft. Die ökologische Wertigkeit der Flächen im Geltungsbereich 

ist abgesehen von den Böschungsflächen zur Wiehagener Straße sehr gering. Die Fläche 

zeichnet sich nicht durch eine ausgeprägte biologische Vielfalt aus. 

 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten sind von der Planung nicht 

tangiert. 

 

Schützenswerte Kultur- und Sachgüter liegen nach derzeitigem Kenntnisstand im Gebiet 

nicht vor. 

 

Der Landschaftsplan 8 beinhaltet keine Aussagen mit Blick auf den Änderungsbereich. 
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Stadt Hückeswagen – Der Bürgermeister, FB III 

5 Verfahrensübersicht 
 

09.09.2013 Empfehlung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-

schaftsförderung und Umwelt zur Durchführung der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 69 „Blumenstraße“ im vereinfachten Verfahren 

gem. § 13 BauGB  

 

15.10.2013 Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen zur Durchführung der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 69 „Blumenstraße“ im vereinfach-

ten Verfahren gem. § 13 BauGB 

 

13.02.2014 Beschluss des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-

schaftsförderung und Umwelt der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 3 Abs. 2 BauGB und zur förmlichen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

10.03.2014  Anschreiben zur Beteiligung der Behörden gem.§ 4 Abs. 2 BauGB 

 

13.03. -  Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

14.04.2014 

 

  Empfehlung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-

schaftsförderung und Umwelt zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Blumenstraße“ 

 

  Abwägungs- und Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Hückeswagen 

zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 69 „Blumenstraße“ 

 

 

6 Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I 

S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 (BGBl. I S. 

1548). 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 01. 

1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 

(BGBl. I S. 1548). 
 

Planzeichenverordnung vom 18. 12. 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 07. 2011 (BGBl. I S. 1509). 
 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 21.03.2013 (GVBl. NRW S. 142) 

 

Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW (LPlG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV NRW S. 430) 
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Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert am 24.05.2011 (GV. 

NRW. 2011 S. 271) 

 

 

 

Hückeswagen, den ………...2014 

Im Auftrag 

 

 

…………………………………. 

Andreas Schröder 
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Schloss-Stadt Hückeswagen

Entwurf
1. Änderung

Einfacher Bebauungsplan 
Nr. 69 "Blumenstraße"

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 06. 2013 
(BGBl. I S. 1548).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. 01. 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. 06. 2013 (BGBl. I S. 1548).
Planzeichenverordnung vom 18. 12. 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 07. 2011 (BGBl. I S. 1509).
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (GVBl. NRW S. 142)
Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW (LPlG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV NRW S. 430)
Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 
Landschaftsgesetz NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert am 16.03.2010 (GV NRW S. 185)
Landeswassergesetz (LWG) NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert am 05.03.2013 
(GV. NRW. 2013 S. 133)
Landesforstgesetz (LfoG) vom 24.04.1980 (GV. NRW. 1980 S. 546), 
zuletzt geändert am 11.12.2013 (GV. NRW. 2013 S. 727) 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert am 
24.05.2011 (GV. NRW. 2011 S. 271)

Planzeichenerklärung

Lageplanübersicht

Bebauungsplan Nr. 69 
"Blumenstraße"

1. Änderung0 10 20 30
m

±
1:1.000

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat am 
15.10.2013 die Durchführung der 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 69„Blumenstraße“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
beschlossen.
Hückeswagen, den …………………………

________________
Bürgermeister

Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt der Stadt Hückes-
wagen hat am 13.02.2014 den Entwurf des Änderungsplanes mit Begründung gebilligt und zur 
Auslegung beschlossen. 
Der Entwurf sowie die Begründung haben in der Zeit vom 13.03.2014 bis 14.04.2014 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zu Niederschrift vorgebracht werden können, am 12.03.2014 
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Hückeswagen, den …………………………

__________________
Bürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom 10.03.2014 gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden.
Hückeswagen, den …………………………

_______________
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat alle vor-
gebrachten Anregungen der Bürger sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am ...........................
geprüft und abgewogen.

Hückeswagen, den …………………………

________________
Bürgermeister

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 69 
„Blumenstraße“ wurde am ..............................
vom Rat der Stadt Hückeswagen als Satzung 
beschlossen. Die Begründung zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes wurde gebilligt.
Hückeswagen, den …………………………

________________
Bürgermeister

Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 69 „Blumenstraße“ als Satzung sowie die Stelle, 
bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolge
 und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden. 
Damit ist die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 69 „Blumenstraße“ am ............................. 
in Kraft getreten.
Hückeswagen, den …………………………

_________________
Bürgermeister

1. Im Geltungsbereich der 1. Änderung 
    wird die bisherige Festsetzung einer 
    geschlossenen Bauweise nach 
    §22 BauNVO aufgehoben. 
    Es wird keine Bauweise festgesetzt.
2. Die übrigen Festsetzungen des 
    Bebauungsplanes Nr. 69 Blumenstraße 
    gelten unverändert fort.

Abgrenzung des 
Geltungsbereiches 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

WA VI

Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) *

VI Zahl der zulässigen Voll-
geschosse als Höchstmaß *

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
    (§9 Abs. 1 BauGB, §16 Abs. 2 BauNVO)

2. Sonstige Planzeichen

RechtsgrundlagenTextliche Festsetzungen

DGK 5 (Maßstab 1:15.000)

* Nachrichtliche Übernahme aus dem 
einfachen Bebauungsplan Nr.69

WA

Datengrundlage:
Deutsche Grundkarte 5 (DGK 5), Stand: April 2014
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter/in: Matthias Müller 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 03.09.2014 
Vorlage FB III/2564/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Beitrittsbeschluss 3. Änderung des Flächennutzungsplanes "Hammerstein" 
 

Beschlussentwurf: 
 

1. Der Rat der Stadt Hückeswagen nimmt die Genehmigung der 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes „Hammerstein“ vom 23.04.2014 zur Kenntnis.  

 
2. Der Rat beschließt den Beitritt zu den Maßgaben der Bezirksregierung auf Grundlage 

der Genehmigung mit Verfügung (Az. 35.2.11 – 62–19/14 vom 23.04.2014). 
 

3. Die Genehmigung der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 3 – Hammerstein - mit der 
Maßgabe der Bezirksregierung Köln vom 23.04.2014, Az: 35.2.11 – 62 – 19/14, sowie 
Ort und Zeit der Einsichtnahme sind ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung vom 11.03.2014 beschloss der Rat die erneute Feststellung der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Hammerstein“ und die Beantragung der Genehmigung bei der Be-
zirksregierung Köln. Mit Verfügung vom 23.04.2014 (Az. 35.2.11 – 62 – 19/14, siehe Anlage 
1) hat die Bezirksregierung Köln die Genehmigung für die 3. Änderung mit folgenden zwei 
Maßgaben erteilt: 
 
Erstens bedarf es auch bei Punktdarstellungen, wie der Darstellung der Bildungs- und Erho-
lungsstätte, der Abgrenzung des Geltungsbereiches, damit eindeutig und bestimmt ist, in wel-
chem Bereich die Änderung gelten soll. Es wurde somit der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes V3 „Haus Hammerstein“ in die Darstellung aufgenommen, der im Parallelverfahren 
aufgestellt wurde und dem Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
spricht. 
 
Zweitens bedarf es einer Übernahme der maximalen Bruttogeschossfläche (BGF) aus der Be-
gründung in die Planzeichnung, da die Erweiterung auf das Haupt- und Seehaus beschränkt ist 

Ö  20

122/131



und nur in der Planzeichnung verbindlichen Charakter hat. Die BGF wurde entsprechend in 
der Planzeichnung ergänzt. 
 
Auf Grundlage der geänderten Planzeichnung ist ein Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt 
Hückeswagen notwendig, um die zwei Ergänzungen der Planzeichnung aufgrund der Geneh-
migungsverfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.04.2014 zu billigen. 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Matthias Müller 
 
Anlagen: 
 
Genehmigungsverfügung vom 23.04.2014 mit Begründung 
Planzeichnung mit Maßgaben der Bezirksregierung vom 23.04.2014 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter/in: Andreas Schröder 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 07.07.2014 
Vorlage FB III/2255/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Anfrage der FDP-Fraktion vom 05.07.2014 
Situation der Altstadt 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf die beiliegende Anfrage der FDP-Fraktion vom 05.07.2014 wird verwiesen. 
 
Die Verwaltung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung: 
 
Beantwortung der Fragen der FDP-Fraktion im Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen zur 
Strukturveränderung in der historischen Innenstadt 
 
1. Welche Überlegungen gibt es seitens der Verwaltung, um diese Entwicklung zumin-
dest aufzuhalten? 
 
Die Stadt hat mehrere Handlungsfelder, in denen Sie diesbezüglich agieren kann. Zum einen 
ist das die Rolle des Vermittlers zwischen Anbietern und Kunden bezüglich der Gewerbe- und 
Einzelhandelsflächen. Dieses Feld bedient die Stadt durch die Internetgewerbeflächenbörse. 
Hier können Anbieter über die städtische Homepage Flächen einstellen. 
 
Ein anderes Feld ist der Verkehrsraum. Es darf jedoch bezweifelt werden, ob durch Umbauten 
im Verkehrsraum die Einzelhandelslandschaft befördert wird. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einzelhandelskonzeption der Stadt. Im gültigen Einzel-
handelskonzept liegt die gesamte Islandstraße im zentralen Versorgungsbereich. 
 
Topografie und Zuschnitt der Gebäude mit ihren Ladenlokalen erfordern maßgeschneiderte 
Nutzungskonzepte. Dass dies funktionieren kann zeigt sich u. a. daran, dass es immer wieder 
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neue Geschäftsideen für die Islandstraße gibt wie beispielsweise die Tapas-Bar oder das Café 
unterhalb der Schloss-Bäckerei. 
 
Gleichwohl ist der Standort im neuen Zentrum um Etapler Platz und Bahnhofsplatz sowie 
Bahnhofstraße in vieler Hinsicht für den Einzelhandel attraktiver. 
 
Ein weiteres grundsätzlich vorstellbares Instrument ist die Immobilien- und Standortgemein-
schaft (ISG). Hier stehen die Initiative und das finanzielle Engagement der angrenzenden Ei-
gentümer im Vordergrund. Im Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften ist dies 
wie nachfolgend in § 1 Abs. 1 geregelt: 
„Unbeschadet sonstiger Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch kann die Gemeinde auf Antrag 
einer privaten Initiative (Immobilien- und Standortgemeinschaft) durch Satzung Gebiete fest-
legen, in denen durch eine Immobilien- und Standortgemeinschaft in privater Verantwortung 
und in Ergänzung zu den Aufgaben der Gemeinde standortbezogene Maßnahmen durchge-
führt werden, die auf der Grundlage eines mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abge-
stimmten Konzepts der Stärkung oder Entwicklung von Bereichen der Innenstadt oder der 
Stadtteilzentren dienen.“ 
 
Der Verwaltung sind keine diesbezüglichen Überlegungen durch die Anlieger an den Alt-
stadtstraßen bekannt. 
 
2. Hat die Verwaltung Kontakt mit anderen Kommunen, die die gleichen Herausforde-
rungen haben? und 
3. Existiert der Arbeitskreis historische Stadtkerne NRW noch und gibt es dort ggf. Lö-
sungsansätze? 
 
Die Verwaltung hält regen Kontakt zu den anderen Regionalgruppenmitgliedern in der AG 
Historische Stadtkerne NRW, in denen sie nach wie vor Mitglied ist. Die Mitgliedschaft in 
der AG wird u. a. durch die im Frühling aufgestellten braunen touristischen Hinweisschilder 
an den wichtigen Zufahrtsstraßen in die Stadt mit der Aufschrift „Historischer Stadtkern in 
NRW“ mit Logo der Arbeitsgemeinschaft ersichtlich. Die Mitgliedschaft in der AG ermög-
licht es der Stadt, kostengünstig, weil über den Mitgliedsbeitrag finanziert, in den Veröffentli-
chungen des Bauministeriums genannt und abgebildet zu werden. 
 
Die Probleme in den historischen Stadtkernen sind vergleichbar. In unserer Regionalgruppe 
Bergisches Land & Eifel sind die Städte Remscheid mit dem Ortsteil Lennep, Monschau, Bad 
Münstereifel und Stolberg vertreten. Bekanntermaßen setzt man in Bad Münstereifel und 
Lennep auf Designer-Outlet-Center mit unterschiedlichen Ansätzen. 
 
In Bad Münstereifel hat ein ortsansässiger Investor, der hauptberuflich als Geschäftsführer 
einer regional aufgestellten Oberbekleidungskette tätig ist, zusammen mit zwei anderen 
Münstereifeler Bürgern viele leerstehende Geschäftshäuser aufgekauft, umgebaut und mittels 
eines zentralen Managements ein Designer Outlet Center in die historische Altstadt gebracht. 
Die Anzahl der Leerstände ist dadurch erheblich reduziert worden. 
 
In Lennep sind erhebliche Leerstände zu verzeichnen und der stetige Rückzug des Einzelhan-
dels aus der alten Bausubstanz ist auch dort zu beobachten. Die Filialisten suchen größere 
Flächen als diejenigen, die in der Altstadt verfügbar sind und orientieren sich eher in Richtung 
Innenstadt Remscheid. Versuche der Wirtschaftsförderung, Eigentümer dazu zu bewegen, 
unmittelbar angrenzende Flächen zusammen zu legen scheiterten regelmäßig. Auch die Ver-
kaufsbereitschaft der Eigentümer ist sehr gering. Impulse erhofft man sich von zwei Seiten. 
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Es gibt einen Interessenten für das ehemalige Karstadt Kaufhaus, dessen Konzept jedoch noch 
umstritten ist und in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Stadtkern soll ein DOC 
errichtet werden. 
 
Die Problemlage in Stolberg ist deutlich dramatischer als in Hückeswagen. In der historischen 
Altstadt von Stolberg ist eine Leerstandsquote von rd. 75 % zu verzeichnen. Der Einzelhandel 
ist über viele Jahre hinweg in die Neustadt mit einer gründerzeitlichen Baustruktur abgewan-
dert. Die Gründe hierfür sind analog zu Hückeswagen. Die Stadt Stolberg hat sich nach einem 
langen Diskussionsprozess dazu bekannt, dass die Altstadt kein Einzelhandelsstandort mit 
Zukunft ist. Der Altstadt ist ein neues Etikett anzuheften und sie ist als Quartier für Touris-
mus, Gastronomie und Wohnen zu entwickeln. Die Vermietbarkeit von solide durchsanierten, 
denkmalgeschützten Objekten ist in Stolberg zu akzeptablen Mietpreisen gegeben. Es wird u. 
a. überlegt, ein Sanierungsgebiet über die Altstadt zu legen, um Investitionen attraktiver zu 
machen und den Umbauprozess besser steuern zu können. Die Stadt hat auf Grundlage eines 
integrierten Handlungskonzepts einen Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. 
 
In Monschau stehen einige Objekte leer. Äußerst problematisch ist in Monschau, dass häufig 
historische Gebäude ab dem 1. OG aufwärts leer stehen, weil der Brandschutz für Nutzungen 
in den oberen Etagen nicht gewährleistet werden kann. Dies wiederum reduziert die Wirt-
schaftlichkeit der Objekte. Selbst ein Schreiben an den zuständigen Minister in NRW konnte 
hier keine Abhilfe schaffen. Aufgrund der räumlichen Lage sind historische Gebäude in der 
Monschauer Altstadt interessant für niederländische und belgische Staatsbürger, die in nicht 
unerheblicher Zahl diese Objekte aufkaufen, durchsanieren und z. T. als Feriendomizil nut-
zen. 
 
Der Einzelhandel hat in der historischen Altstadt nur noch untergeordnete Bedeutung. Es gibt 
noch ein kleines Geschäft mit Lebensmitteln um die Grundversorgung zu sichern. Über des-
sen Fortbestand liegen der Verwaltung keine Kenntnisse vor. Darüber hinaus ist in der Alt-
stadt der Verkauf von Produkten für Touristen ein Schwerpunkt. Im Einzelhandelskonzept ist 
die historische Altstadt Nebenzentrum des zentralen Versorgungsbereichs. Der eigentliche 
zentrale Versorgungsbereich im Gemeindegebiet Monschau findet sich in dem Ortsteil Imge-
nbroich. 
 
Im Juni fand zudem die jährliche Fachtagung der beiden AGs historische Stadtkerne und his-
torische Ortskerne statt. Thema der Tagung war Einzelhandel in der historischen Stadt. Es 
wurde dort ein eher düsteres Bild von der Zukunft des Einzelhandels in der Innenstadt skiz-
ziert. Eine zentrale Aussage wurde immer wieder genannt, dass nämlich der Einzelhandel 
insbesondere über seinen Service überlebensfähig sein wird und sich der Einzelhändler auch 
dem Online-Handel zuwenden muss. 
 
4. Anfang der achtziger Jahre wurde vom Architekten Behr in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung eine Art Masterplan für die Altstadt erarbeitet, gibt es jetzt ähnliche Be-
strebungen? und 
5. Das Land hat damals das Projekt gefördert, ist solch eine Förderung jetzt wieder 
möglich? Hat man schon Kontakt mit der Landesregierung aufgenommen? 
 
Die Städtebauförderung hat sich in den vergangenen 30 Jahren erheblich verändert. Wurden 
früher noch Einzelprojekte gefördert, ist heute regelmäßig ein integriertes Handlungskonzept 
mit Kosten- und Finanzierungsübersicht zu erstellen, das die Grundlage für Einzelmaßnahmen 
sein muss. Darin sind öffentliche und private Maßnahmen und Investitionen darzustellen. Für 
Hückeswagen heißt das, dass ein Handlungskonzept für die gesamte Innenstadt einschließlich 
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des heutigen Klingelnberg-Geländes an der Peterstraße aufgelegt werden muss. Die Konzep-
terstellung hat die Gemeinde vorzufinanzieren, kann die Kosten jedoch beim Land geltend 
machen, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. 
 
Die Verwaltung hat im Planungsausschuss im vergangenen Jahr über ein Gespräch mit der 
Regierungspräsidentin berichtet. Danach wurde das Thema Konversion des Industriegeländes 
bei Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs außerordentlich begrüßt und vom 
Grundsatz her als förderfähig eingestuft. Ein Gespräch speziell zur Altstadt hat es nicht gege-
ben. 
 
6. Welche Überlegungen gibt es seitens der Verwaltung, die am stärksten vom Verfall 
bedrohten Häuser zumindest im Bestand zu erhalten? 
 
Es hat in jüngerer Vergangenheit Gespräche mit Eigentümern von unzureichend unterhaltenen 
Objekten in der Stadt gegeben. Bei einem Eigentümer ist grundsätzliche Bereitschaft zur Ver-
äußerung vorhanden. Jedoch übersteigen die Erwartungen an den Erlös erheblich den markt-
gerechten Preis. Finanzmittel zur Sanierung stehen jedoch auch nicht zur Verfügung. So darf 
befürchtet werden, dass sich die Bausubstanz in den nächsten Jahren weiter verschlechtern 
wird. Da in letzter Konsequenz ein Übernahmebegehren gegenüber der Stadt zu befürchten 
ist, wird von ordnungsrechtlichen Maßnahmen derzeit abgesehen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Andreas Schröder 
 
Anlagen: 
 
Anfrage der FDP-Fraktion vom 05.07.2014 
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FDP Fraktion 
Hückeswagen 

 
Kölner Str. 9 

42499 Hückeswagen 
Herrn Bürgermeister         05.07.2014 
Dietmar Persian 
Auf`m Schloß 1 
 
42499 Hückeswagen 
 
 
 

Ratssitzung am 30. September 2014 

Sehr geehrter Herr Persian, 

Die FDP stellt für die nächste Ratssitzung folgende Fragen: 

Mit der Altstadt von Hückeswagen identifizieren sich viele Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt. Bis vor 20 Jahren war in fast allen Altstadtstraßen lebendiges geschäftiges Treiben 
zu beobachten. 

Seit einigen Jahren verändert sich die Struktur der Altstadt, Geschäfte werden weniger, 
damit auch die Kundenströme geringer. Das bewirkt, dass es immer schwieriger wird ein 
Geschäft erfolgreich in der Altstadt zu betreiben.  

Es werden immer mehr Ladenlokale nicht mehr vermietet werden, dadurch fehlen vielen 
Hausbesitzern die Finanzmittel um ihre Häuser zu erhalten. Im Altstadtbereich von 
Hückeswagen sind schon einige Häuser zu sehen, die nur noch mit erheblichem Aufwand 
vor dem endgültigen Verfall zu retten sind. Die Situation wird sich mit jedem nicht 
möglichen Generationswechsel bei vorhandenen Geschäften weiter verschärfen. 

Dadurch verliert Hückeswagen in wenigen Jahren deutlich an Attraktivität bei möglichen 
Neubürgern und auch bei Touristen. 

Zu diesem Themenkomplex stellt die FDP-Fraktion folgende Fragen: 

- Welche Überlegungen gibt es seitens der Verwaltung um diese Entwicklung 
zumindest aufzuhalten. 
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- Hat die Verwaltung Kontakt mit anderen Kommunen, die die gleichen 
Herausforderungen haben? 

- Existiert der Arbeitskreis historische Stadtkerne NRW  noch, und gibt es dort ggfs 
Lösungsansätze? 

- Anfang der achtziger Jahre wurde vom Architekten Behr in Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung eine Art Masterplan für die Altstadt erarbeitet, gibt es jetzt ähnliche 
Bestrebungen?  

- Das Land hat damals das Projekt gefördert, ist solch eine Förderung jetzt wieder 
möglich? Hat man schon Kontakt mit der Landesregierung aufgenommen? 

- Welche Überlegungen gibt es seitens der Verwaltung, die am stärksten vom Verfall 
bedrohten Häuser zumindest im Bestand zu erhalten? 

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jörg  von  Polheim  
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter: Torsten Kemper 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 16.09.2014 
Vorlage FB III/2577/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Antrag der CDU-Fraktion 12.09.2014 - Bau eines Kreisverkehrs in 
Kobeshofen/Westenbrücke 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen entscheidet über den Antrag der CDU-Fraktion, der 
den nachfolgenden Wortlaut hat: 
Der Rat beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, alles zu unternehmen, dass in Hückeswa-
gen Westenbrücke schnellstmöglich ein Kreisverkehr zur Regelung des Verkehrsaufkommens 
und Reduzierung der Gefahr gebaut wird. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 30.09.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Zur Begründung wird auf den beiliegenden Antrag der CDU-Fraktion vom 12.09.2014 ver-
wiesen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
bleiben abzuwarten. 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 
 
Anlagen: 
Antrag der CDU-Fraktion vom 12.09.2014 

Ö  22

130/131



Postfach 100109 
42490 Hückeswagen Internet: www.cdu-hueckeswagen.de

Bankverbindungen: 
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen  
Konto-Nr.: 34 104 315 (BLZ 340 513 50)

Fraktionsvorsitzender: !
Christian Schütte 

Jung-Stilling-Straße 70 

42499 Hückeswagen  !
Tel.: 02192 93 26 46 

Fax: 02192 93 26 47 

E-Mail: chrs@jss70.de 

!
Stadtratsfraktion

!
!!!

Antrag der CDU-Fraktion zur Ratssitzung am 29.09.2014 
zum Bau eines Kreisverkehrs in Kobeshofen/Westenbrücke 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Persian, 

aufgrund der Finanzsituation im Land und der vorrangigen Sanierung und Bau maroder Brücken 

und Straßen in NRW ist nicht zu erwarten, dass die mit mehreren Kreisverkehren geplante äuße-

re Ortsumgehung zügig gebaut wird. Deshalb muss zumindest die Gefahrenstelle an der Kreu-

zung in Westenbrücke  vorher entschärft werden. 

Wir stellen daher den Antrag, der Rat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, 

alles zu unternehmen, dass in Hückeswagen Westenbrücke schnellstmöglich ein Kreis-

verkehr zur Regelung des Verkehrsaufkommens und Reduzierung der Gefahr gebaut wird. 

Durch das sich immer mehr verstärkende Verkehrsaufkommen auf der K5 von Westhoferhöhe 

bis Westenbrücke wird die Verkehrssituation an der Kreuzung in Westenbrücke immer gefährli-

cher. Es kommt wiederholt zu schwereren Unfällen an dieser Stelle. Zu Stoßzeiten bilden sich 

auf der K5 starke Rückstaus. Auch Fahrzeuge, aus dem Industriegebiet Kobeshofen kommend, 

haben das Nachsehen, während auf der B237 zu schnell gefahren wird.  

Straßen NRW kündigte unlängst die Sanierung der Kurve in Kobeshofen/Westenbrücke für das 

Jahr 2015 an. Bevor hier nun Gelder ausgegeben werden, die die Straße zwar verbessern aber 

auch wahrscheinlich sogar schneller machen und die Gefahr erhöhen, soll in diesem Zuge der 

Kreisverkehr mitgebaut werden.  

Es ist außerdem nicht nachzuvollziehen, dass in der Ortschaft Wipperfürth-Hämmern ein Kreis-

verkehr innerhalb der geschlossenen Ortschaft gebaut wurde, der lediglich zwei Nebenstraßen 

anbindet, in Hückeswagen aber außerhalb der geschlossenen Ortschaft zwei viel befahrene 

Straßen aufeinandertreffen.  

Mit freundlichen Grüßen 

!!
Cornelia Päper 
Fraktionsgeschäftsführerin 
CDU Fraktion

CDU-Fraktion  -  42490 Hückeswagen

Herrn 
Bürgermeister Dietmar Persian 
Auf’m Schloss 1 !
42499 Hückeswagen

12. September 2014
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